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Das Projekt „Wohn- und Betreuungs
vertragsgesetz (WBVG) – 
stärkerer Verbraucherschutz für mehr 
Selbstbestimmung“
Rechtsanwalt Heiko Dünkel, Projektkoordinator 
beim Verbraucherzentrale Bundesverband vzbv

Liebe Leserinnen und Leser,
seit einiger Zeit müssen Pflegeheime, aber auch viele Pflege
wohngemeinschaften und Einrichtungen der Behindertenhil
fe ihre Verträge an das neue Wohn- und Betreuungsvertrags
gesetz (kurz: WBVG) anpassen.
Die bislang wenig bekannte Regelung mit dem sperrigen Namen 
hat die Position der Bewohnerinnen und Bewohner deutlich 
gestärkt. Sie behandelt sie nun als selbstständige, aber in 
beson derem Maße schutzbedürftige Verbraucher. Pflegebedürf
tige bezahlen oft einen Großteil des Heimentgeltes aus eigener 
 Tasche und werden mit erheblichen Kosten für Investitionen 
und Zusatzleistungen konfrontiert.

Ob eine vor dem Einzug zu unterschreibende Vereinbarung 
immer mit den zahlreichen Rechtsvorschriften, Expertenstan
dards, Rahmen- und Versorgungsverträgen übereinstimmt, ist 
für den Laien erfahrungsgemäß nur sehr schwer zu durch
schauen. Die Heimaufsichten haben sich meist aus der Kont
rolle der Verträge zurückgezogen. Kompetente und schnelle 
Hilfe ist anderswo häufig nicht leicht zu finden.

Seit Oktober 2010 haben sich daher 14 Verbraucherzentralen 
und der Verbraucherzentrale Bundesverband vzbv zu einem 
gemeinsamen Projekt zusammen gefunden, um die Situation 
in diesem für Pflegbedürftige und deren Angehörige so 
 wichtigen Bereich zu verbessern. Möglich wurde dieses 
 Engagement durch die finanzielle Unterstützung des Bundes
ministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend  BMFSFJ.
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Was bedeutet das für Sie konkret?

❚❚ Verbraucher aus allen Bundesländern können sich mit 
 ihrem Vertrag oder allgemeinen Fragen an die Hotline 
01803 - 66 33 77* wenden. Das Angebot ist erreichbar von 
Montag bis Mittwoch zwischen 11.00 Uhr und 14.00 Uhr.

❚❚ Der Verbraucherzentrale Bundesverband vzbv schaut in die 
ihm zuvor von Verbraucherzentralen, Verbänden und Bür
gern übermittelten Verträge.
Er ist als anerkannte Verbraucherorganisation befugt, be
nachteiligende Formulierungen in Pflegeverträgen notfalls 
auch gerichtlich überprüfen zu lassen.

❚❚ Wir freuen uns, wenn wir auch Ihnen dabei helfen können, 
Ihre Rechte und die Ihrer pflegebedürftigen Angehörigen 
selbstbestimmt wahrzunehmen.

*  Für den Anrufer entstehen Kosten von 9 Cent pro Minute aus dem deutschen Fest
netz oder maximal 42 Cent pro Minute aus dem deutschen Mobilfunknetz.
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Einführung

Es gibt wohl kaum jemanden, der nicht unab
hängig von seinem Alter, einer bestehenden 
Pflege bedürftigkeit oder einer Behinderung 
mit der notwendigen Hilfe möglichst selbstbe
stimmt in seiner eigenen Wohnung leben und 
sich versorgt wissen möchte. Aber nicht immer 
ist das möglich. 

Es ist kein leichter Schritt, die bisherige Woh
nung aufzugeben, in eine andere Unterkunft zu 
ziehen und gleichzeitig die eigene Pflege und 
Versorgung in die Hände einer Einrichtung oder 
eines Pflege dienstes zu legen. Weil Unterkunft 
und Pflege oder Betreuung so eng miteinander 
verbunden sind, heißt das letztlich, sich in eine 
doppelte Abhängigkeit zu begeben. 

Dem Schutzbedürfnis von Menschen Rechnung 
zu tragen, die nicht einfach wieder in ihr bishe
riges Zuhause zurückkehren können, wenn sie 
sich in dem neuen Wohnraum nicht wohlfühlen 
oder die Versorgung nicht ihren Bedürfnissen 
entspricht, ist das Ziel des am 01.10.2009 in Kraft 
getretenen Wohn- und Betreuungsvertragsge
setzes (WBVG). Mit den Vorschriften des WBVG 
soll eine Benachteiligung pflege- und hilfebe
dürftiger Menschen als den schwächeren Ver
tragspartnern so gut es geht vermieden werden. 

Mit diesem Ratgeber soll der Blick der Verbrau
cherin und des Verbrauchers auf ihre bzw. seine 
Rechte vor und beim Vertragsschluss sowie 
während des Vertragsverhältnisses bis hin zum 
Vertragsende gelenkt werden.

Dabei muss die Broschüre nicht vom Anfang bis 
zum Ende durchgearbeitet werden. Sie ist je 
nach Situation auch bei punktuell auftretenden 
Fragen oder Problemen ein Ratgeber. 

Wenn Sie sich einen ersten Überblick verschaffen 
wollen, finden Sie am Ende eines Abschnittes 
eine gelb unterlegte Zusammenfassung der 
 wesentlichen im Text behandelten Aspekte. Auch 
die verschiedenen Übersichten sind für eine 
 erste Information gedacht. 

Hinweise oder Tipps, wann und in welcher Weise 
Sie selbst aktiv werden können, sind dunkelgrün 
im grauen Rahmen hervorgehoben. 

Im Text wurde teilweise auf die Erklärung ein
zelner Begriffe verzichtet. Derartige Begriffe sind 
im Text durch Fettdruck kenntlich gemacht. Erläu
terungen dazu finden Sie alphabetisch angeordnet 
im Anhang. 
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Im Hinblick auf eine bessere Lesbarkeit wird 
nachfolgend auf die Verwendung beider Ge
schlechtsformen verzichtet. Die verwendete 
männliche Form schließt aber selbstverständlich 
die weibliche Form mit ein.
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Anwendungsbereich des Gesetzes

Das Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz 
(WBVG) regelt Verträge zwischen Unternehmern 
und volljährigen Verbrauchern, bei denen die Ver
mietung von Wohnraum an das Erbringen oder 
Vorhalten von Pflege oder Betreuungsleistungen 
gekoppelt ist. Es gilt für Menschen, die aufgrund 
ihres Alters, wegen Pflegebedürftigkeit oder we
gen einer Behinderung auf Hilfe angewiesen sind. 

Ist die Vermietung des Wohnraums eng mit dem 
Erbringen bzw. Vorhalten von Pflege oder Be
treuung verknüpft, spielt es für die Anwendung 
des WBVG keine Rolle, ob die Leistungen in ei
nem einzigen Vertrag oder in getrennten Verträ
gen vereinbart werden und ob sie mit einem oder 
mehreren Unternehmern geschlossen werden. 

Je nachdem, ob Sie zu den Privatzahlern oder 
Empfängern von Leistungen der sozialen Pfle
geversicherung und der privaten Pflege
pflichtversicherung bzw. der Sozialhilfe im 
Rahmen der Hilfe zur Pflege oder der Einglie
derungshilfe gehören, müssen Sie allerdings 
einige Besonderheiten beachten. 

Eine Unterkunft in Verbindung mit benötig
ten Pflege- oder Betreuungsleistungen ist in 
unterschiedlichen Konstellationen wie auch in 

verschiedenen Wohn- oder Einrichtungsformen 
denkbar. 

Hier einige Beispiele, bei denen das WBVG zur 
Anwendung kommt: 

1. Die 85-jährige Frau Hellmann ist pflegebe
dürftig und hat die Pflegestufe II. Zu Hause 
kann sie nicht mehr versorgt werden, weil die 
bisherige Pflegeperson ausgefallen ist. Frau 
Hellmann will daher ihre bisherige Wohnung 
aufgeben und in das Pflegeheim der Alpha 
GmbH umziehen. Die Einrichtung wird ihr ein 
Zimmer zur Verfügung stellen und die not
wendigen Pflegeleistungen erbringen.

❚❚ Hier sprechen wir von dem klassischen 
Fall, in dem wegen bestehender Pflegebe
dürftigkeit ein Zimmer in einem Pflege
heim bezogen und gleichzeitig die Pflege 
und Betreuung durchgeführt wird. Das 
Vertragsverhältnis unterliegt damit den 
Vorschriften des WBVG. 

2. Der 78-jährige Herr Müller lebt in der 2. Etage 
eines Mehrfamilienhauses und ist auf einen 
Rollator angewiesen. Einen Fahrstuhl gibt 
es in dem Gebäude nicht. Ohne Hilfe Drit
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ter, die aber nicht regelmäßig zur Verfügung 
steht, kann er das Haus nicht verlassen. 
Hinzu kommt, dass er wegen seiner alters- 
und krankheitsbedingten Einschränkun
gen seinen Haushalt nicht mehr versorgen 
kann. Um die für ihn unbefriedigende Si
tuation hinter sich zu lassen, mietet er ein 
Appartement in der Seniorenresidenz »Am 
Sonnenhügel«. Bei der Körperpflege, beim 
Essen sowie beim An- und Auskleiden be-
nötigt er zurzeit noch keine Hilfeleistungen. 
Im Hinblick darauf, dass er in Zukunft viel
leicht entsprechende Hilfe benötigt, ver
einbart er zusammen mit der Anmietung 
des Wohnraums vorsorglich, dass er dann 
durch den hauseigenen Pflegedienst der 
Seniorenresidenz gepflegt und betreut wird.  

❚❚ Herr Müller ist in die Seniorenresidenz 
gezogen, weil er wegen seines Alters und 
wegen bestehender Einschränkungen Hilfe  
benötigt. Die Seniorenresidenz hält die 
Pflegeleistungen bereit. Falls Herr Müller 
später einmal entsprechende Hilfe benö
tigt, hat sich die Residenz verpflichtet, 
diese Leistungen zu erbringen. Damit sind 
sämtliche Kriterien für die Anwendung 
des WBVG erfüllt. 

3. Der 26-jährige Peter Borgward ist aufgrund 
einer Behinderung auf die fachgerechte Hilfe 
Dritter angewiesen. Vom Verein Gamma e.V., 
der Träger einer Einrichtung der Behinder
tenhilfe ist, mietet er ein Zimmer in dessen 
Wohngemeinschaft und vereinbart gleich
zeitig, dass Leistungen zur Bewältigung des 
Alltags wie auch notwendige Pflegeleistun
gen erbracht werden. 

❚❚ Die Leistungen zur Bewältigung des Alltags 
sind Betreuungsleistungen. Herr Borgward 
benötigt die Pflege- und Betreuungsleis

tungen wegen seiner Behinderung und ist 
deswegen in die Wohngemeinschaft gezo
gen. Das WBVG ist daher anzuwenden. 

4. Der 86-jährige Herr Moritz ist noch recht 
rüstig. Er will aber für den Fall vorsorgen, 
dass er sich eines Tages nicht mehr selbst 
versorgen kann. Von der Betreut Wohnen 
GmbH mietet er eine kleine 2-Zimmer-Woh-
nung mit Küche und Bad an. Gleichzeitig 
vereinbart er in dem Vertrag, dass die Gesell
schaft zweimal monatlich die Reinigung der 
Wohnung und viermal jährlich das Fenster
putzen übernimmt. Ferner nimmt Herr Moritz 
den Mahlzeitendienst der GmbH in Anspruch. 
Weitere Leistungen der Gesellschaft benötigt 
er bei seinem Einzug nicht. Für den Fall ei
ner späteren Pflegebedürftigkeit hat sich 
der Unternehmer jedoch verpflichtet, Herrn 
Moritz in der stationären Pflegeeinrichtung 
Vital gGmbH aufzunehmen, die eine Tochter
gesellschaft der Betreut Wohnen GmbH ist. 

❚❚ Zwar heißt es im Gesetz, dass die Verpfle
gung auch ein Teil der Betreuungsleistung 
sein kann. Im vorliegenden Fall hat Herr 
Moritz jedoch keinerlei Betreuungsleis
tungen, sondern nur hauswirtschaftliche 
Leistungen vereinbart. Von daher käme 
eine Anwendung des WBVG nicht in Be
tracht. Herr Moritz hat nach seinem der
zeitigen Vertrag aber einen Anspruch da
rauf, von der Vital gGmbH aufgenommen 
zu werden, sobald er pflegebedürftig wird. 
Diese Pflegeleistungen werden durch die 
wirtschaftlich miteinander verbundenen 
Unternehmer vorgehalten, so dass aus 
diesem Grund das WBVG anzuwenden ist. 

5. Frau Engler möchte ein Zimmer der »Pfle
gewohngemeinschaft Sonnenstrahl« bezie
hen, die von den Eheleuten Hagel betrieben 
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wird. Frau Hagel erklärt Frau Engler in einem 
ersten Gespräch, dass der Abschluss eines 
Mietvertrages über das Zimmer in der Wohn
gemeinschaft nur dann möglich ist, wenn 
sie gleichzeitig einen Vertrag über Pflege 
oder Betreuung schließt. Um in die Wohnge
meinschaft einziehen zu können, muss Frau 
Engler also gewisse Pflege- oder Betreuungs
leistungen vereinbaren, selbst wenn sie ent
sprechende Hilfe eigentlich nicht benötigt. 

❚❚ Wird der Abschluss eines Vertrages über 
den Wohnraum davon abhängig gemacht, 
dass auch ein Vertrag über die pflege
rische Versorgung geschlossen wird, ist 
das WBVG ebenfalls anzuwenden. 

6. Herr Lenz ist Inhaber verschiedener Immo
bilien, in denen er gewerblich Wohnungen 
zur Gründung von Senioren-Wohngemein
schaften vermietet. Der 63-jährige pflege
bedürftige Herr Prinz, der 70-jährige betreu
ungsbedürftige Herr König und der durch 
eine Behinderung hilfebedürftige 71-jährige 
Herr Kaiser mieten gemeinsam eine solche 
Wohnung von Herrn Lenz an. Der Mietver
trag enthält eine Klausel, nach der die drei 
Wohngemeinschaftsmitglieder verpflichtet 
sind, den »Pflegedienst Sonntag« mit der 
Durchführung der benötigten Pflege- und 
Betreuungsleistungen zu beauftragen. 

❚❚ Die drei Männer haben sich zu einer so 
genannten Gesellschaft bürgerlichen 
Rechts (GbR) zusammengeschlossen. Das 
ändert aber nichts daran, dass sie im Zu
sammenhang mit den hier zu schließen
den Verträgen Verbraucher im Sinne des 
WBVG und keine Firma sind. 

❚❚ Enthält ein Vertrag über die Vermietung 
von Wohnraum wie in diesem Beispiel die 

Auflage, mit der Pflege und/oder Betreu
ung einen bestimmten Anbieter zu beauf
tragen, unterliegt er den Regelungen des 
WBVG.

Folgende Merkmale müssen erfüllt sein, 
damit das WBVG anzuwenden ist: 

❚❚ der Verbraucher ist volljährig 

❚❚ er hat einen Hilfebedarf, der durch Alter, 
Pflegebedürftigkeit oder Behinderung 
bedingt ist 

❚❚ der Vertrag umfasst 
❚❚ die Überlassung (Vermietung) von 

Wohnraum und gleichzeitig 
❚❚ das Erbringen oder Vorhalten von 

Pflege- oder Betreuungsleistungen 
oder 

❚❚  die verschiedenen Leistungen werden 
in unterschiedlichen, miteinander ver
knüpften Verträgen vereinbart 

❚❚ der Vertragsschluss erfolgt 
❚❚ mit einem Unternehmer oder mit 

mehreren, wirtschaftlich miteinan
der verbundenen Unternehmern 
❚❚ über die Überlassung (Vermietung) 

von Wohnraum und
❚❚ gleichzeitig über das Erbringen 

von Pflege- oder Betreuungsleis
tungen oder 

❚❚ gleichzeitig über das Vorhalten 
von Pflege- oder Betreuungs
leistungen für den Bedarfsfall

Sind diese Merkmale nicht erfüllt, ist das 
WBVG nicht anzuwenden.
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Beispiele, in denen das WBVG nicht zum Tragen 
kommt: 

1. Frau Bernau zieht in ein Appartement der 
Morgentau GmbH. Der Unternehmer ist nach 
dem Vertrag verpflichtet, ihr Wohnraum zur 
Verfügung zu stellen, einen Hausnotruf vor
zuhalten, verschiedene Hausmeisterdienste 
zu erbringen und einen Pflegedienst zu ver
mitteln, der die pflegerischen und hauswirt
schaftlichen Hilfeleistungen übernimmt. 

❚❚ Neben der Überlassung des Wohnraums 
sind mit dem Unternehmer lediglich Ser
viceleistungen, also allgemeine Unterstüt
zungsleistungen vereinbart. Dass er 
gleichzeitig Pflege- oder Betreuungsleis
tungen erbringt, ist nicht Vertragsinhalt. 
Er muss lediglich einen Pflegedienst ver
mitteln. 

2. Herr Max hat ein Zimmer von der Immobili
engesellschaft »Wohnen für Senioren GmbH« 
gemietet. Der Vertrag über den Wohnraum 
enthält keine Verpflichtung, einen bestimm

ten Pflegedienst zu beauftragen. Allerdings 
hatte Herr Max bereits in seiner vorherigen 
eigenen Wohnung für seine pflegerische 
Versorgung einen Vertrag mit dem Pflege
dienst »Gut versorgt GmbH«, einer Toch
tergesellschaft der Immobiliengesellschaft. 
Diesen Vertrag behält er auch nach seinem 
Umzug bei. 

❚❚ In diesem Fall fehlt es an einer Verknüp
fung der Verträge über den Wohnraum 
und dem Erbringen von Pflegeleistungen. 
Zwar sind die beiden Unternehmen wirt
schaftlich miteinander verbunden, eine 
Verpflichtung, die zur Immobiliengesell
schaft gehörende »Gut versorgt GmbH« 
mit der Pflege zu beauftragen, enthält der 
Vertrag über den Wohnraum jedoch nicht. 
Herr Max könnte also jederzeit einen an
deren Pflegedienst beauftragen. 

Beide Vertragsverhältnisse richten sich nicht 
nach dem WBVG, sondern nach den Vorschrif
ten des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB), wel
che in dieser Broschüre nicht behandelt werden. 
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Vorvertragliche Informationspflichten

Wer in ein Pflegeheim, eine Einrichtung der 
Behindertenhilfe oder eine Pflege-Wohnge
meinschaft zieht, soll vor Vertragsabschluss in 
Ruhe abwägen können, ob das Angebot seinen 
Wünschen, Erwartungen, Bedürfnissen und fi
nanziellen Vorstellungen entspricht. Nach dem 
WBVG muss der Anbieter daher rechtzeitig vor 
Vertragsabschluss bestimmte Informationen 
zur Verfügung stellen. 

Damit es nicht bei ungenauen, unverbindlichen 
Werbeaussagen bleibt, legt das Gesetz fest, in 
welcher Form und worüber der Anbieter vor 
Vertragsschluss informieren muss. Besondere 
Bedeutung haben diese Informationen, weil sie 
später Gegenstand des Vertrages werden und 
der Verbraucher sich darauf berufen kann. Will 
der Unternehmer im Vertrag etwas anderes ver
einbaren, muss er besonders darauf hinweisen, 
dass und mit welcher Regelung er von der vor
vertraglichen Information abweicht. 

Die Informationen müssen schriftlich und in 
leicht verständlicher Sprache verfasst sein 
und dem Verbraucher rechtzeitig vor Vertrags
abschluss ausgehändigt werden. 

Wie die Informationen genau aussehen müssen, 
sagt das Gesetz nicht. Die allgemeine Darstel
lung der Einrichtung kann aber z. B. in einem 
Prospekt oder einer Broschüre erfolgen. 

Immer wieder finden sich bereits in den In
formationen Auszüge aus dem Gesetzestext. 
In einer leicht verständlichen vorvertraglichen 
Information haben Gesetzestexte nichts zu su
chen, denn sie sind in der Regel nicht leicht zu 
verstehen und blähen den Umfang der Informa
tionsschrift nur unnötig auf. 

Die vorvertragliche Information muss

❚❚ schriftlich 
❚❚ in leicht verständlicher Sprache erfolgen 

und 
❚❚ dem Verbraucher rechtzeitig vor Ver

tragsschluss ausgehändigt werden.
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Worüber muss der Anbieter informieren?

a) allgemein

❚❚ Lage des Gebäudes (am Stadtrand, in der 
Innenstadt, am Berg, an einer Haupt
straße, an einer Bahnlinie usw.) 

❚❚ Ausstattung des Gebäudes (Anzahl der 
Etagen oder Gebäude, Anzahl der Zimmer, 
Anzahl der Betten, Fahrstuhl usw.) 

❚❚ gemeinschaftliche Einrichtungen und 
Anlagen, die von den Bewohnern genutzt 
werden können (z. B. Gartenanlage, Spei
sesaal für private Feiern, Gästezimmer, 
Teeküche) 

❚❚ Nutzungsbedingungen für die Gemein
schaftseinrichtungen (Anmeldung für das 
Gästezimmer oder Nutzung des Speise
saals für private Feiern u. ä.) 

❚❚ Ergebnisse der Qualitätsprüfung durch 
den Medizinischen Dienst der Kranken
versicherung und die zuständige Landes
behörde. 

Dabei reicht es nicht aus, nur die bei der 
Qualitätsprüfung ermittelte Gesamtnote 
mitzuteilen. Die Information muss laut 
Gesetz das Datum der letzten Prüfung, 
die Einordnung des Prüfergebnisses nach 
einer Bewertungssystematik und eine Zu
sammenfassung der Prüfergebnisse bein
halten.

b) konkret

❚❚ Größe des Wohnraums und Anzahl der 
Räume 

❚❚ Art der Verpflegung und Häufigkeit von 
Mahlzeiten 

❚❚ Art, Inhalt und Umfang von Pflege- 
und Betreuungsleistungen, die vom 
Unternehmer konkret erbracht oder vor
gehalten werden 

❚❚ Leistungskonzept, das den angebotenen 
Leistungen zu Grunde liegt (in welchem 
Rahmen, in welcher Weise und mit wel
chem Ziel werden Leistungen erbracht) 

❚❚ Gesamtentgelt für die angebotenen und in 
Betracht kommenden Leistungen 

❚❚ Höhe des Entgelts für die einzelnen Ent
geltbestandteile für 
❚❚ Wohnraum 
❚❚ Verpflegung
❚❚ Pflege und/oder Betreuung – gesondert 

berechenbare Investitionsaufwen
dungen 

❚❚ Voraussetzungen für Leistungs- und 
Entgeltänderungen 

❚❚ Ausschluss der Pflicht zur Leistungsan
passung bei verändertem Pflege- oder 
Betreuungsbedarf (siehe Abschnitt 
»Vertragsanpassung an einen veränderten 
Pflege- oder Betreuungsbedarf«). 

Natürlich steht es Ihnen frei, den Unternehmer nach allem zu fragen, was Ihnen sonst 
noch wichtig ist, in der Vorabinformation aber nicht erwähnt wird.
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Was passiert, wenn die vorvertragliche Infor
mation unterbleibt oder unzureichend ist? 

Informiert der Unternehmer vor Vertragsab
schluss gar nicht oder nur unzureichend, hat er 
mit unangenehmen Folgen zu rechnen. Händigt 
er die vorvertragliche Information beispiels
weise nicht aus oder hält er die gesetzlichen 
Vorgaben nicht ein, hat der Verbraucher das 
Recht, einen dennoch geschlossenen Vertrag 
jederzeit fristlos zu kündigen. 

Es gibt aber auch Fälle, in denen sehr kurzfristig 
eine Aufnahme z. B. in ein Pflegeheim erfolgen 
muss, so dass eine vorvertragliche Information 
nicht rechtzeitig erfolgen kann. Dies ist bei
spielsweise dann der Fall, wenn ein hilfebedürf
tiger Verbraucher aus dem Krankenhaus ent
lassen wird und nicht in seine eigene Wohnung 
zurückkehren kann, weil dort seine Versor
gung nicht im notwendigen Maße sichergestellt 
ist. 
Ausschließlich in solchen Fällen kann der Unter
nehmer die Informationspflicht noch im Nach
hinein erfüllen. Stellt der Verbraucher dann fest, 
dass ihm das Leistungsangebot nicht zusagt 
oder für ihn nicht ausreichend ist, kann er in
nerhalb von zwei Wochen ab Aushändigung der 
Information fristlos kündigen. 

Wann liegt ein Verstoß gegen gesetzliche 
Vorgaben zur Vorabinformation vor?

❚❚ keine rechtzeitige Aushändigung der 
vorvertraglichen Information vor Ver
tragsschluss 

❚❚ gar keine Aushändigung der Vorabinfor
mation vor Vertragsschluss 

❚❚ formale Anforderungen sind nicht erfüllt 
(z. B. schwer verständlicher Text) 

❚❚ Informationen sind unvollständig

Welche Folgen hat eine nicht rechtzeitige 
oder unzureichende Information?

❚❚ Der Verbraucher kann den Vertrag jeder
zeit fristlos kündigen. 

❚❚ Der Unternehmer hat nur dann das 
Recht, aber auch die Pflicht, die vor
vertragliche Information nachträglich 
auszuhändigen, wenn die Situation des 
Verbrauchers eine rechtzeitige Informa
tion unmöglich gemacht hat. 

❚❚ Besteht ein Recht zur nachträglichen In
formation, kann der Verbraucher innerhalb 
von zwei Wochen nach deren Aushändi
gung ohne Einhaltung einer Frist kündigen.
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Der Vertrag

Hat man sich für einen bestimmten Unterneh
mer entschieden, sind alle Einzelheiten verbind
lich in einem Vertrag zu vereinbaren. 

Der Vertrag ist häufig ein recht umfangreiches 
Schriftstück mit einer Vielzahl von Klauseln, die 
das Verhältnis der Parteien während der Ver
tragslaufzeit regeln sollen. 

Vieles, was in dem Vertrag vereinbart wird, ist 
allerdings bereits im Gesetz verpflichtend vor
geschrieben. Es gilt deshalb unabhängig davon, 
ob es ausdrücklich im Vertrag steht oder nicht. 
Unternehmer sind jedoch aus Gründen der Voll
ständigkeit und um Fehler zu vermeiden meist 
bestrebt, auch diese Regelungen – überwiegend 
im schwer verständlichen Gesetzeswortlaut – in 
den Vertrag zu übernehmen. Einziger Vorteil für 
den Verbraucher: Er muss nicht noch zusätzlich 
ins Gesetz schauen, um sich ein vollständiges 
Bild machen zu können. 

Es gibt aber auch Vereinbarungen, die un
bedingt im Vertrag stehen müssen. Das sind 
vor allem die Absprachen über die konkreten 
Leistungen, zu denen sich der Unternehmer 
gegenüber einem bestimmten Verbraucher ver
pflichtet. 

Sollen Verabredungen getroffen werden, die das 
Gesetz zwar zulässt aber nicht vorschreibt, muss 
dies ebenfalls im Vertrag festgehalten werden. 

Ebenso muss es vertraglich festgeschrieben 
sein, wenn von einem im Gesetz festgelegten 
Grundsatz abgewichen werden soll. Allerdings 
können Abweichungen von der Regel nur dann 
wirksam vereinbart werden, wenn das Gesetz 
dies ausdrücklich zulässt oder wenn eine ge
troffene Regelung für den Verbraucher günsti
ger ist als der gesetzliche Grundsatz. 

Inhalte des Vertrags
Damit der Verbraucher eine möglichst genaue 
Vorstellung hat, welche Leistungen er vom 
 Unternehmer erwarten bzw. einfordern kann 
und wie hoch die Kosten für ihn sind, hat der 
Gesetzgeber hierzu genauere Vorgaben ge
macht. 

Leistungspflichten des Unternehmers
Für den Verbraucher sind die Art, der Inhalt 
und der Umfang der Leistungen im Allgemei
nen besonders wichtig. Diese Angaben waren 
zwar bereits in  der vorvertraglichen Informa
tion enthalten, werden aber nicht unmittelbar 
zum Vertragsinhalt. Der Unternehmer ist also 
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an seine in der Vorabinformation gemachten 
Angaben nicht gebunden. 

Weil der Verbraucher ein bestimmtes Unterneh
men maßgeblich nach dessen vorvertraglicher 
Information auswählt, verlangt das Gesetz vom 
Unternehmer jedoch, dass er die dort zu seinen 
Leistungen gemachten Aussagen 

a)  entweder ausdrücklich in den Vertrag auf
nimmt bzw. sie durch einen entsprechenden 
Verweis in den Vertrag einbezieht oder 

b)  bei Abweichungen von der vorvertraglichen 
Information, diese im Vertrag besonders 
kenntlich macht. 

Der Vertragstext kann von den Informa
tionen vor Vertragsschluss abweichen. 
Nehmen Sie sich daher die Zeit, auch den 
Vertrag noch einmal gründlich zu lesen 
und mit der Vorabinformation zu verglei
chen. Wenn Sie Abweichungen von der 
Vorabinformation im Vertrag übersehen, 
laufen Sie Gefahr, dass die vertraglich 
vereinbarten Leistungen nicht mehr Ihren 
Vorstellungen und/oder Ihren Bedürf
nissen entsprechen.

Beispiele:
1.  Herr Moritz hat sich u. a. für die Wohnge

meinschaft der Betreut Wohnen GmbH ent
schieden, weil ihm dort nach der vorvertrag
lichen Information eine 2-Zimmer-Wohnung 
mit Zugang zur Terrasse zur Verfügung ge
stellt werden kann. Im konkreten Vertrag fin
det sich jetzt der hervorgehobene Hinweis: 

»Abweichend von der vorvertraglichen 
Information wird eine 2-Zimmer-Woh
nung in der ersten Etage überlassen.«

2.  In der Vorabinformation der Alpha GmbH 
hieß es, dass in der Einrichtung bei Bedarf 
eine ambulante palliativmedizinische Ver
sorgung gewährleistet wird. Das war für 
Frau Benz ein ganz wesentlicher Grund, sich 
für die Pflegeeinrichtung dieses Unterneh
mers zu entscheiden. In dem ihr ausgehän
digten Vertrag heißt es jedoch: 

»Abweichend von der vorvertraglichen 
Information ist der Unternehmer nicht 
verpflichtet, eine ambulante pallia
tivmedizinische Versorgung sicher zu 
stellen« 

Zu erbringende Leistungen sollten klar verein
bart sein. Dies ist nicht nur wesentlich für die 
Frage, was der Verbraucher im Zweifel vom Un
ternehmer einfordern kann. Es ist auch wichtig, 
um beurteilen zu können, ob Unternehmer und 
Verbraucher ihre Leistungspflichten vertragsge
mäß erfüllen. 

So kann der Verbraucher z. B. nicht verlangen, 
dass ihm bei der Körperpflege geholfen wird, 
wenn Pflegeleistungen gar nicht vereinbart sind. 
Er kann vom Unternehmer auch keine Dusche 
mit WC zur alleinigen Benutzung verlangen, 
wenn im Vertrag steht, dass Bad und WC zur ge
meinschaftlichen Nutzung überlassen werden. 

Leistungspflichten des Verbrauchers 
Im Vertrag muss als Leistungspflicht des Ver
brauchers die Höhe des von ihm zu zahlenden 
Entgelts aufgeführt sein. Dabei ist sowohl der zu 
zahlende Gesamtbetrag auszuweisen, als auch 
das Entgelt getrennt nach den Bestandteilen 

❚❚ Wohnraum
❚❚ Verpflegung
❚❚ Pflege- und/oder Betreuungsleistungen
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❚❚ Investitionsaufwendungen (soweit solche 
gesondert berechnet werden dürfen)

❚❚ Ausbildungspauschale/Ausbildungsplatz
umlage (gilt nicht für alle Bundesländer) 

Abweichend davon müssen Einrichtungen der 
Behindertenhilfe nach dem Zwölften Buch So
zialgesetzbuch (SGB XII) im Vertrag die Entgelte 
getrennt ausweisen nach 

❚❚ Unterkunft und Verpflegung (Grundpau
schale) 

❚❚ Maßnahmen (Maßnahmepauschale) und 
❚❚ Umlage für Investitionsaufwendungen. 

Auch die zu zahlenden Kosten können von der 
vorvertraglichen Information abweichen, z. B. 
weil in der Zeit zwischen der Aushändigung 
der vorvertraglichen Information und dem 
Vertragsschluss die Pflegevergütung mit den 
Pflegekassen neu vereinbart wurde oder die 
gesondert berechenbaren Investitionskosten 
gestiegen sind. 

Im Vertrag muss auch geregelt sein, um wel
chen Betrag die Vergütung gekürzt werden 
kann, wenn der Verbraucher vorübergehend 
abwesend ist und er daher die Leistungen des 
Unternehmers nicht in Anspruch nimmt. 

Was muss der Vertrag beinhalten?

❚❚ Aussage, dass die vorvertragliche Infor
mation auch zum Inhalt des Vertrages 
gemacht wird 

❚❚ Ausdrücklicher Hinweis, wenn im Vertrag 
von der vorvertraglichen Information 
abgewichen wird 

❚❚ hinsichtlich der Leistungen – hinsichtlich 
des Entgelts 

❚❚ Beschreibung der Leistungen nach
❚❚ Art 
❚❚ Inhalt und 
❚❚ Umfang 

❚❚ Das zu zahlende Entgelt 
❚❚ als Gesamtbetrag sowie zusätzlich 

auch 
❚❚ getrennt nach den Bestandteilen

❚❚ Unterkunft/Wohnraum
❚❚ Verpflegung
❚❚ Pflegeleistungen
❚❚ Betreuungsleistungen
❚❚ Altenpflegeumlage/Ausbildungs

platzumlage 
❚❚ Investitionskostenumlage

bzw. bei Einrichtungen der Behinderten
hilfe 
❚❚ als Gesamtbetrag sowie zusätzlich 

auch
❚❚ getrennt nach den Bestandteilen

❚❚ Grundpauschale (Unterkunft und 
Verpflegung)

❚❚ Maßnahmepauschale
❚❚ Investitionskostenumlage 

❚❚ Regelung zur Kürzung des Entgelts bei 
vorübergehender Abwesenheit
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Was darf vereinbart werden?
❚❚ Gewährung von Sicherheitsleistungen (Nä

heres hierzu im Abschnitt »Sicherheitsleis
tungen«) 

Welche vom Gesetz abweichenden Regelungen 
dürfen getroffen werden?
Abhängig davon, ob es sich um Privatzahler 
oder Empfänger von Leistungen der Pflegeversi
cherung bzw. von einem Sozialhilfeträger han
delt, kann der Unternehmer bestimmte Dinge 
selbst regeln. Dies sind 

❚❚ das Vertragsende bei Tod des Verbrauchers
❚❚ die Umlage gesondert berechenbarer Inves

titionsaufwendungen 
❚❚ die Anpassung von Leistungen an einen ver

änderten Pflege- oder Betreuungsbedarf 
❚❚ die Entgeltreduzierung bei vorübergehender 

Abwesenheit 
❚❚ Entgelterhöhungen. 

Vertragsabschluss
Wenn Sie den Vertrag genau geprüft und mit 
der vorvertraglichen Information verglichen ha
ben, gilt es, den Vertrag zu schließen. 

Das Gesetz macht zwar keine Vorgaben, bis 
wann der Vertrag geschlossen sein muss. Im 
Regelfall geht man aber davon aus, dass sowohl 
der Verbraucher wie auch der Unternehmer 
spätestens am Einzugstag jeweils ein unter
schriebenes Exemplar in Händen hat. 

Viele Verträge können mündlich oder durch 
übereinstimmendes Handeln geschlossen wer
den. Für einen Vertrag nach dem WBVG genügt 
das aber nicht. Das Gesetz verlangt, dass der 
Vertrag in einem Schriftstück (nicht in elek
tronischer Form) vorliegt und von beiden Ver
tragspartnern eigenhändig unterschrieben
wird. 

Um diesem »echten« Schriftformerfordernis 
Genüge zu tun, müssen nicht zwangsläufig 
beide Unterschriften auf einem Vertragsexem
plar vorhanden sein. Es reicht auch aus, wenn 
z. B. das für den Unternehmer bestimmte Ex
emplar nur die Unterschrift des Verbrauchers 
enthält und die für den Verbraucher bestimmte 
Ausfertigung mit der Unterschrift des Unter
nehmers versehen ist.

Dass eine eigenhändige Unterschrift des Ver
brauchers erforderlich ist, schließt natürlich 
nicht aus, dass in Vertretung für diesen ein Be
vollmächtigter oder ein vom Gericht bestellter 
Betreuer den Vertrag unterzeichnet. 

Wird ein Bevollmächtigter oder Betreuer als 
Vertreter für den Verbraucher tätig, sollte er da
rauf achten, dass dies bei der Unterschrift durch 
den Zusatz »in Vertretung« hinreichend deutlich 
wird. Ist die Vertreterfunktion nicht erkennbar, 
würde der Bevollmächtigte den Vertrag in sei
nem eigenen Namen zu Gunsten des Verbrau
chers schließen und sich damit gegenüber dem 
Unternehmer auch zur Zahlung des Entgelts 
verpflichten. 

Damit es gar nicht erst zu Missverständ
nissen kommt, achten Sie als Vertreter 
des Verbrauchers darauf, dass im Vertrag 
der Name des vertragsschließenden 
Verbrauchers als Vertragspartei genannt 
und mit dem Zusatz »vertreten durch 
seinen Bevollmächtigten/Betreuer …« 
versehen ist.

Was passiert, wenn der Vertrag nicht 
schriftlich abgeschlossen wird? 
Ein Verstoß gegen die Schriftform führt nicht 
dazu, dass der Vertrag insgesamt unwirksam 
ist. Das heißt, Sie haben weiterhin Anspruch auf 

| 19

 
-
-

 

-
-

 
-

-

 

-

-

-

 - 
-
 

-

-

-
 

-

-

-

-
-

-

  



alle vereinbarten Leistungen und müssen das 
vereinbarte Entgelt zahlen. 

Unwirksam sind aber solche Regelungen in dem 
Vertrag, mit denen der Unternehmer eine vom 
Gesetz zugelassene Alternative vereinbart. 

Beispiel:
Drei Wochen nach seinem Einzug in das ange
mietete Zimmer in einer Wohngemeinschaft 
und dem Beginn der Pflege hat der Verbrau
cher den Vertrag noch nicht unterzeichnet. In 
dem Vertrag heißt es u. a.: »Beim Tod des Ver
brauchers endet das Vertragsverhältnis mit 
Ablauf von zwei Wochen ab dem Sterbetag.« 

❚❚ Weil der Vertrag (noch) nicht wirksam ge
schlossen wurde, ist diese Vereinbarung 
über die Fortgeltung des Vertrages nach 
dem Tod unwirksam. Stattdessen gilt die 
gesetzliche Regelung, nach der das Ver
tragsverhältnis mit dem Sterbetag endet. 

Ebenso sind bei fehlender Schriftform Verein
barungen unwirksam, die vom gesetzlichen 
Grundsatz abweichen und den Verbraucher be
lasten, auch wenn das Gesetz eine solche Ab
weichung zulässt. 

Beispiel:
Im Vertrag wurde ausgeschlossen, dass der 
Unternehmer seine Leistungen an einen ver
änderten Hilfebedarf des Verbrauchers an
passt. Diese Vereinbarung wäre bei fehlender 
Schriftform unwirksam, obwohl das Gesetz 
einen solchen Ausschluss unter bestimmten 
Voraussetzungen zulässt. 

❚❚ In diesem Fall greift die gesetzliche Rege
lung und der Unternehmer ist verpflichtet, 
seine Leistungen dem veränderten Hilfe
bedarf anzupassen. 

Wurde der Vertrag nicht unterschrieben, hat 
der Verbraucher darüber hinaus das Recht, den 
Vertrag jederzeit ohne Einhaltung einer Frist zu 
kündigen. 

Ausnahme vom Schriftformerfordernis
Befindet sich der Verbraucher in einer besonde
ren Situation und ist es in seinem Interesse, in 
einer Einrichtung aufgenommen und versorgt 
zu werden, lässt das Gesetz – zumindest vorü
bergehend – eine Ausnahme sowohl hinsichtlich 
der rechtzeitigen vorvertraglichen Information 
wie auch hinsichtlich des Vertragsschlusses zu.

Beispiel:
Die stationäre Behandlung der pflegebedürf
tigen Frau Linde nach einem Sturz ist abge
schlossen und sie kann aus dem Krankenhaus 
entlassen werden. Ihr Hilfebedarf bei der 
Pflege und bei der Versorgung des Haushalts 
ist derzeit noch deutlich größer als vor dem 
Sturz. Erst am Tag vor ihrer Entlassung fin
det der Sozialdienst des Krankenhauses für 
Frau Linde einen freien Platz in einer Kurz
zeitpflegeeinrichtung. Frau Linde wird dann 
auch am nächsten Tag dorthin entlassen. 

❚❚ Für die erforderlichen Formalitäten vor 
einem Vertragsschluss, zu denen auch die 
vorvertragliche Information gehört, war in 
diesem Fall keine Zeit mehr. Es ist aber im 
Interesse von Frau Linde, dass sie in die 
Kurzzeitpflegeeinrichtung aufgenommen 
wird. 

In solchen Fällen muss die Abgabe der Vertrags
erklärung unverzüglich nachgeholt werden. 
Das heißt, Frau Linde muss gleich nach ihrer 
Aufnahme in der Einrichtung die vorvertrag
liche Information übergeben werden, damit sie 
dann den eigentlichen Vertrag zeitnah unter
schreiben kann. 
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Solange der Vertrag nicht förmlich geschlossen 
ist, kann Frau Linde das Vertragsverhältnis je
derzeit fristlos beenden. 

Nachholpflicht und Nachholrecht bei 
fehlender Schriftform 
Die Pflicht, aber auch das Recht, die Schrift
form nachzuholen, ist auf die Fälle be
schränkt, in denen auf Seiten des Verbrau
chers besondere Gründe vorlagen, die die 
rechtzeitige Unterzeichnung und Aushän
digung verhindert haben. Das heißt, dass 
der Unternehmer sein Nachholrecht verliert, 
wenn er den rechtzeitigen förmlichen Ver
tragsschluss lediglich aus irgendwelchen 
anderen Gründen versäumt. Dann muss er 
es hinnehmen, dass dem Verbraucher für die 
gesamte Dauer des Vertragsverhältnisses ein 
fristloses Kündigungsrecht zusteht. 

Vertragsabschluss mit Geschäftsunfähigen
Als weiteren Sonderfall regelt das Gesetz das 
Verfahren, wenn der Verbraucher beim Ver
tragsschluss, d. h. der Vertragsunterzeichnung, 
geschäftsunfähig ist. Dass es zu derartigen 
Vertragsabschlüssen kommt, ist nicht völlig un
denkbar. Denn nicht immer ist eine Geschäfts
unfähigkeit für Außenstehende ohne Weiteres 
erkennbar. 

Nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen sind Ver
träge mit Geschäfts unfähigen von Anfang an 
nichtig, was eine Rückabwicklung von bereits 
erbrachten Leistungen zur Folge hätte. 

Das WBVG löst diesen Fall jedoch anders. Der 
von einem geschäftsunfähigen Verbraucher 
geschlossene WBVG-Vertrag kann von einem 
Bevollmächtigten oder einem gerichtlich be
stellten Betreuer genehmigt oder gelöst wer
den. Bis zu einer Entscheidung durch den Be

vollmächtigten oder den Betreuer »schwebt« 
das Vertragsverhältnis zwischen Wirksamkeit 
und Unwirksamkeit. Bei einer nachträglichen 
Genehmigung wird der Vertrag rückwirkend 
gültig. Verweigert der Bevollmächtigte oder 
Betreuer die Zustimmung, gilt der Vertrag hin
gegen für die Zukunft als ungültig. Das heißt, 
dass der Verbraucher in jedem Fall die in der 
Vergangenheit vom Unternehmer erbrachten 
Leistungen bezahlen muss.

Hat der Verbraucher keine Vollmacht erteilt und 
auch keinen Betreuer bestellt, kann der Schwe
bezustand des Vertragsverhältnisses einige Zeit 
andauern. Ein Geschäftsunfähiger kann keine 
Vollmacht mehr erteilen. 

Und bis das Gericht einen Betreuer bestellt hat, 
kann einige Zeit vergehen. In dieser Zeit kann 
der geschäftsunfähige Verbraucher allerdings in 
der Einrichtung bleiben. Solange kein gewichti
ger Grund für eine Kündigung vorliegt, darf der 
Unternehmer das Vertragsverhältnis während 
des Schwebezustandes nicht lösen. 

Der Unternehmer kann erst dann Klarheit 
schaffen, wenn ihm der Vertreter des Ver
brauchers, das kann dessen Bevollmächtigter 
oder ein Betreuer sein, bekannt ist und er die
sen zur Genehmigung des Vertrages auffor
dern kann. 

Der Vertreter muss innerhalb von zwei Wochen 
ab Zugang einer solchen Aufforderung erklä
ren, ob der Vertrag fortgeführt werden soll oder 
beendet wird. Äußert er sich innerhalb dieser 
Frist nicht, gilt die Genehmigung als verwei
gert. Das Vertragsverhältnis ist dann beendet. 
Der Bevollmächtigte bzw. der Betreuer muss 
dann dafür sorgen, dass der Verbraucher eine 
andere Unterkunft hat und anderweitig ver
sorgt ist. 
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Wie läuft ein Vertragsschluss nach dem WBVG 
ab? 
❚❚ Rechtzeitig vor Vertragsschluss muss die 

vorvertragliche Information ausgehändigt 
worden sein. 

❚❚ Der Vertrag muss in einem Schriftstück 
vorliegen. 

❚❚ Der Vertrag ist von beiden Vertragsparteien 
eigenhändig zu unterschreiben (= Schriftform
erfordernis). 

❚❚ Das Schriftformerfordernis ist beim Einzug 
erfüllt oder 

❚❚ das Schriftformerfordernis ist beim Einzug 
nicht erfüllt, weil der Verbraucher an der 
Unterzeichnung des Vertrages gehindert 
war. Die Unterzeichnung wurde unverzüglich 
nachgeholt. 

❚❚ Der von einem Geschäftsunfähigen unter
schriebene Vertrag wurde nachträglich von 
seinem Bevollmächtigten/Betreuer genehmigt. 

❚❚ Der Vertrag wurde unbefristet geschlossen 
oder 

❚❚ eine Befristung des Vertrags widerspricht 
nicht den Interessen des Verbrauchers. 

Welche Folgen hat es, wenn vorstehende Ab
läufe und Kriterien nicht eingehalten werden?
❚❚ Der Verbraucher hat das Recht, das Vertrags

verhältnis jederzeit ohne Einhaltung einer 
Frist zu beenden. 

❚❚ Der Vertrag gilt nicht insgesamt als unwirk
sam. 

❚❚ Während des Aufenthaltes in Anspruch ge
nommene vertragliche Leistungen gelten als 
wirksam erbracht und sind zu bezahlen. 

❚❚ Es gelten die gesetzlichen Vorschriften des 
WBVG. 

❚❚ Vom Gesetz abweichende Vereinbarungen 
zu Lasten des Verbrauchers sind unwirksam, 
selbst wenn das Gesetz eine solche Abwei
chung grundsätzlich zulässt.

Dauer des Vertrags
Nach dem WBVG wird ein Vertrag auf unbe
stimmte Zeit, also unbefristet geschlossen. Das 
dürfte auch im Interesse des Verbrauchers sein. 
Wer sich schweren Herzens dazu entschlossen 
hat, die eigene Wohnung aufzugeben, wird in 
der Regel im neuen Umfeld dauerhaft bleiben 
wollen.

Ausnahmsweise kann ein Vertrag allerdings 
auch zeitlich befristet werden. Die Befristung 
darf aber dem Verbraucherinteresse nicht wi
dersprechen. Dass die Befristung nicht im 
Widerspruch zum Interesse des Verbrauchers 
steht, darf man regelmäßig annehmen, wenn 
der Verbraucher beispielsweise nur für einen 
begrenzten Zeitraum in eine Einrichtung aufge
nommen werden will, um anschließend wieder 
in die eigene Wohnung zurückzukehren. 

Im früheren Heimgesetz durften befristete Ver
träge einen Zeitraum von drei Monaten nicht 
überschreiten. Dies ist jetzt anders. Solange 
eine Befristung dem Interesse des Verbrau
chers nicht widerspricht, ist sie unbegrenzt und 
mehrfach möglich. 

Beispiele:
1.  Herr Rudi hat sich entschieden, in eine Pflege

einrichtung umzuziehen. In dem von ihm aus
gewählten Heim wird jedoch erst nach dem 
Auszug einer Bewohnerin in zwei Monaten 
ein Zimmer frei, das seinen Wünschen ent
spricht. Er kann aber nicht noch zwei Monate 
in seiner Wohnung bleiben. Um diese Zeit zu 
überbrücken, zieht er vorübergehend in eine 
Kurzzeitpflegeeinrichtung und schließt den 
Vertrag befristet auf zwei Monate.

2.  Frau Hannen wird nach einem Schlaganfall 
pflegebedürftig aus dem Krankenhaus ent
lassen. Damit sie nach Hause zurückkehren 
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und dort von ihren Familienangehörigen 
versorgt werden kann, sind verschiedene 
Umbaumaßnahmen notwendig. Für den 
Umbau sind rund acht Wochen eingeplant. 
Bevor diese beginnen können, wollen ihre 
Tochter und ihr Schwiegersohn den bereits 
seit längerem geplanten dreiwöchigen Ur
laub antreten. Frau Hannen schließt daher 
einen Vertrag mit einer Pflegeeinrichtung 
für die Dauer von elf Wochen. Etwa eine 
Woche bevor der Vertrag ausläuft, ist abzu
sehen, dass sich der Abschluss der Bautätig
keit um etwa zwei Wochen verzögern wird. 
Um auf der sicheren Seite zu sein, verlängert 
Frau Hannen den Vertrag über das ursprüng
liche Ende hinaus um weitere drei Wochen.

In beiden Fällen widersprechen weder die Be
fristung noch die Verlängerung der Befristung 
dem Interesse der Verbraucher. Ein vorüberge
hender Aufenthalt in der Einrichtung und die 
anschließende Rückkehr zur Familie sind aus
drücklich im Interesse der Verbraucher. 

Sicherheitsleistungen
Der Unternehmer kann mit dem Verbraucher die 
Zahlung einer Sicherheitsleistung vereinbaren. 
Diese aus dem Mietrecht als Kaution bekannte 
Leistung soll den Unternehmer in gewissem 
Umfang finanziell absichern, wenn der Verbrau
cher seinen Zahlungspflichten aus dem Vertrag 
nicht nachkommt. 

Will der Unternehmer von dieser vom Gesetz 
zugelassenen Möglichkeit Gebrauch machen, 
muss er dies im Vertrag ausdrücklich vereinba
ren. 

Der Verbraucher muss die vereinbarte Kau
tion nicht in einer Summe aufbringen. Er kann 
sie entweder in drei Monatsraten zahlen oder 
durch eine Bankbürgschaft beibringen. 

Wird die Sicherheit bar geleistet, muss der Unter
nehmer den Betrag getrennt für jeden Verbrau
cher bei einem Kreditinstitut auf ein Konto mit 
einem für Spareinlagen mit dreimonatiger Kün
digungsfrist marktüblichen Zinssatz anlegen. An
fallende Zinsbeträge stehen dem Verbraucher zu. 

Sicherheitsleistungen dürfen laut Gesetz ein 
zweifaches Monatsentgelt nicht übersteigen. 
Von Verbrauchern, die Leistungen der Pflege
versicherung oder Hilfe zur Pflege von einem 
Sozialhilfeträger beziehen, dürfen sie gar nicht 
verlangt werden. 

Beispiele: 
1.  Herr Pauli zieht in die Seniorenresidenz 

»Abendroth«. Sein Hilfebedarf liegt unterhalb 
der Pflegestufe I, so dass er keine Leistungen 
der Pflegeversicherung bezieht. Weil sein Ein
kommen und Vermögen zu hoch sind, hat er 
hat auch keinen Anspruch auf Sozialhilfe. Er 
zahlt daher das monatliche Entgelt für Pfle
geleistungen, Wohnraum, Verpflegung und 
Investitionskosten in Höhe von 2.852,95 Euro 
aus eigenen Mitteln. Laut Vertrag soll Herr 
Pauli eine Kaution in Höhe von 4.500,00 Euro 
hinterlegen, die von der Seniorenresidenz ver
zinslich angelegt wird. 

❚❚ Herr Pauli gehört als Privatzahler zu dem 
Personenkreis, mit dem eine Kaution ver
einbart werden darf. Die Sicherheitsleistung 
übersteigt im Beispielsfall auch nicht das 
zweifache Monatsentgelt, so dass die Ver
einbarung zulässig und damit wirksam ist. 

Würde Herr Pauli hingegen Leistungen der 
Pflegeversicherung beziehen, müsste er den 
Betrag nicht zahlen. 

Wird Herr Pauli zu einem späteren Zeitpunkt 
pflegebedürftig, muss ihm die Sicherheits
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leistung nicht zurück gezahlt werden. Für 
die Wirksamkeit der Vereinbarung über die 
zu zahlende Kaution ist nur sein Status zum 
Zeitpunkt des Vertragsschlusses von Bedeu
tung. 

2. Frau Peters hat mit der Gesellschaft Senio 
renwohnen einen Vertrag über die Vermie
tung eines Appartements geschlossen. Mit 
ihrer Pflege hat sie, wie im Vertrag verein
bart, den der Gesellschaft angeschlossenen 
ambulanten Pflegedienst beauftragt. Leis
tungen für häusliche Pflege erhält sie von ih
rer privaten Pflegepflichtversicherung. Die 
Gesamtkosten für den Wohnraum belaufen 
sich auf monatlich 480,00 Euro. Im Vertrag 
hat Frau Peters sich verpflichtet, einen Be
trag von 960,00 Euro als Kaution zu zahlen. 

In diesem Fall ist die vertragliche Verein
barung wirksam, obwohl Frau Peters Leis
tungen der Pflegeversicherung bezieht. Sie 
wohnt aber nicht in einer vollstationären 
Einrichtung oder Einrichtung der Kurzzeit
pflege, sondern wird ambulant von einem 
Pflegedienst versorgt. Als Sicherheit darf 
daher das zweifache Monatsentgelt für den 
Wohnraum verlangt werden. 

3.  Herr Albers schließt mit dem Betreiber einer 
Wohngemeinschaft der Behindertenhilfe 
einen Vertrag über ein Zimmer. Im Vertrag 
werden außerdem Leistungen vereinbart, die 
unter anderem grundpflegerische wie auch 
tagesstrukturierende Maßnahmen umfas
sen. Der Sozialhilfeträger übernimmt die 
gesamten Kosten im Rahmen der Eingliede
rungshilfe. Die Kosten belaufen sich monat
lich auf insgesamt 2.598,00 Euro. Der Träger 
der Einrichtung verlangt von Herrn Albers 
eine im Vertrag vereinbarte Sicherheitslei
tung von 5.000,00 Euro. 

❚❚ Herr Albers lebt weder in einer Pflegeein
richtung noch in einer vollstationären sta
tionären Einrichtung der Behindertenhilfe 
und erhält damit keine Leistungen der Hilfe  
zur Pflege in Einrichtungen. Die im Maß
nahmeplan vereinbarten Pflege- und Be
treuungsleistungen werden auch nicht 
durch einen ambulanten Pflegedienst er
bracht. In diesem Fall darf eine Sicherheits
leistung bis zur Höhe des zweifachen  
monatlichen Gesamtentgelts vereinbart 
werden.

Übersicht: Wann darf eine Sicherheitsleistung vereinbart werden?

Personenkreis Wohnform
Sicherheitsleistung bis zu 
zwei Monatsentgelten

Empfänger von Leistungen der Pflegeversicherung und/
oder Hilfe in Einrichtungen durch einen Sozialhilfeträger 

oder 
Empfänger von Leistungen eines Sozialhilfeträgers und 

der Pflegeversicherung

❚ klassisches Pflegeheim
❚ Kurzzeitpflegeeinrichtung

❚  stationäre Einrichtung der 
Behindertenhilfe

unzulässig

Empfänger von Leistungen der Pflegeversicherung für 
einen ambulanten Pflegedienst 

❚ Pflegewohngemeinschaft auf das Entgelt für den 
Wohnraum

Empfänger von Hilfe zur Pflege durch Sozialhilfeträger 
ohne Leistungen der Pflegeversicherung

❚ Pflegewohngemeinschaft auf das Gesamtentgelt

Empfänger von Leistungen der Eingliederungshilfe in 
ambulanten Wohngemeinschaften

❚ Behindertenwohngemein
schaft

auf das Gesamtentgelt

24 |

-

-
-

-

-
-

-

-
-

-

-


-

-

-
-

-
-

-
-

 

 
  -



Vorsicht bei Erklärungen zur Haftungsüber
nahme, zum Schuldbeitritt und zur Schuld
übernahme durch Privatpersonen 
Schon bevor das WBVG in Kraft getreten ist, 
wollten diverse Träger oder Inhaber von Einrich
tungen Dritte wie Familienangehörige, Bevoll
mächtigte oder auch Betreuer dazu verpflich
ten, Zahlungspflichten des Heimbewohners 
gegenüber dem Heim zu übernehmen. Als An
lage zum Vertrag haben sie eine entsprechende 
Erklärung zur Unterschrift vorgelegt. 

Dies wird nach wie vor praktiziert. Dabei ma
chen die Unternehmer keinen Unterschied, ob 
der Verbraucher, der eigentlich den Vertrag 
schließt, Leistungen der Pflegeversicherung 
oder des Sozialhilfeträgers wegen Pflege
bedürftigkeit bezieht. Darüber hinaus sollen 
Angehörige und Betreuer nicht nur bis zum 
Höchstbetrag von zwei Monatsentgelten, son
dern in unbegrenzter Höhe haften. Derartige 
Sicherheitsleistungen sieht das WBVG nicht 
vor. 

Beispiele für Erklärungen, wie sie immer wieder vorgelegt werden:

Beitrittserklärung

Zwischen der XY GmbH und 
Frau Isolde Salzberger im Folgenden Beitretende genannt

wird zum Heimvertrag

mit Frau Olga Hannemann im Folgenden Bewohnerin genannt
vereinbart: 

Die Beitretende verpflichtet sich gegenüber dem Träger, selbstständig und neben der Be
wohnerin für die Verpflichtungen der Bewohnerin (z. B. Zahlungen) aus dem oben genann
ten Vertrag sowie für alle weiteren Verpflichtungen der Bewohnerin gegenüber dem Träger 
aufzukommen. Der Träger kann die Erfüllung seiner Ansprüche sowohl vom Bewohner als 
auch vom Beitretenden verlangen.

Haftungsübernahmeerklärung

Am heutigen Tage habe ich in Vollmacht des Herrn Max Mustermann 

einen Heimvertrag für diesen mit der X GmbH geschlossen 

In Kenntnis des Vertrages verpflichte ich mich hiermit, gesamtschuldnerisch im Wege des 
Schuldbeitritts neben der oben genannten Person zur Übernahme sämtlicher Zahlungsver
pflichtungen aus dem Vertrag. 

Werden solche Erklärungen unterschrieben, führt 
das in beiden Fällen dazu, dass der Unternehmer  
sich aussuchen kann, ob er vom Erklärenden 
oder vom Bewohner das Entgelt verlangt. Hinzu 

kommt, dass der vom Erklärenden zu überneh
mende Betrag anders als bei der im WBVG ge
nannten Sicherheitsleistung in seiner Höhe nicht 
auf das zweifache  Monatsentgelt begrenzt ist.
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Wenn der Unternehmer sich mit derartigen Er
klärungen Sicherheiten versprechen lässt, um
geht er, dass 
a) nach dem WBVG die Form der Sicherheitsleis 

tung auf Garantien oder Bürgschaften durch 
Kreditinstitute, Kreditversicherer oder öffent
lichrechtliche Körperschaften beschränkt ist, 

b)  er sich keine Sicherheitsleistungen von Emp
fängern von Leistungen der Pflegeversiche
rung versprechen lassen darf und 

c)  Sicherheitsleistungen unzulässig sind, die 
das zweifache Monatsentgelt übersteigen. 

Dass er sich darüber hinausgehende Sicherhei
ten auch nicht von anderen Personen als dem 
Verbraucher selbst versprechen lassen darf, 
wird ganz deutlich, wenn man die »Landesge-

setze zum Heimrecht« heranzieht. Alle bisher 
verabschiedeten Landesgesetze verbieten es 
dem Unternehmer bzw. Trägern von Einrichtun
gen ausdrücklich, sich zu Gunsten von Bewoh
nerinnen und Bewohnern Geld oder geldwerte 
Leistungen versprechen zu lassen. In Bundes
ländern, die noch kein Landesgesetz haben, gilt 
das alte Heimgesetz fort, das ein entsprechen
des Verbot enthält. 

Unternehmer, die sich von Angehörigen, Be
vollmächtigten oder Betreuern in gesonderten 
Erklärungen Sicherheitsleistungen versprechen 
lassen, verstoßen gegen ein ausdrückliches ge
setzliches Verbot. Rechtsgeschäfte, die gegen 
ein gesetzliches Verbot verstoßen, sind von An
fang an nichtig. 

Sollten Sie eine solche Erklärung bereits unterschrieben haben, können Sie dem 
Unternehmer ein Schreiben mit folgendem Inhalt übersenden, um Rechtsklarheit 
zu schaffen: 

Sehr geehrte/r … 

beim Abschluss des Vertrages für Herrn/Frau … zur Aufnahme in Ihrer Einrichtung habe 
ich eine Erklärung unterschrieben, dass ich dafür hafte, wenn Herr/Frau mit der Be-
zahlung von Leistungen in Verzug kommt. Ich weise Sie darauf hin, dass die Erklärung 
wegen Verstoßes gegen ein gesetzliches Verbot nichtig ist, weil Sie sich Sicherheitsleis
tungen versprechen lassen, die über die Zulässigkeit nach dem WBVG und dem Landes
heimgesetz hinaus gehen. 

Vorsorglich fechte ich die Erklärung auch an, weil ich bei der Unterschrift irrtümlich 
davon ausgegangen bin, dass ansonsten der eigentliche Vertrag nicht zustande kommen 
würde.
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Die Umsetzung des Vertrags – 
Leben in der Einrichtung

Wenn alle Vereinbarungen getroffen sind und 
der Vertrag zwischen Verbraucher und Unter
nehmer unterzeichnet ist, gilt es, das umzuset
zen, was vereinbart wurde. 

Welche Leistungspflichten hat 
der Unternehmer?
Zu den Hauptpflichten des Unternehmers ge
hört, dass er dem Verbraucher den Wohnraum 
zur Verfügung stellt und die vereinbarten 
Pflege- und/oder Betreuungsleistungen er
bringt. 

Es geht aber nicht nur darum, welche Leis
tungen der Unternehmer dem Verbraucher 
schuldet. Mindestens ebenso wichtig ist es, in 
welcher Art und Weise er seine Leistungen er
bringen muss. 

Das WBVG sagt, dass 

❚❚ der Wohnraum in einem zum vertragsgemä
ßen Gebrauch geeigneten Zustand überlassen 
werden muss und 

❚❚ die Pflege- oder Betreuungsleistungen nach dem 
allgemeinen Stand fachlicher Erkenntnisse zu 
erbringen sind. 

Die Pflege und Betreuung nach dem Stand fach
licher Erkenntnisse spielt dann eine bedeutsame 
Rolle, wenn es darum geht, ob der Unternehmer 
seine Leistungen pflichtgemäß und mangelfrei 
erbringt. Werden Standards nicht eingehalten, 
kann der Verbraucher möglicherweise das Ent
gelt kürzen oder Schadenersatz verlangen. 

Welche Leistungspflichten hat 
der Verbraucher?
Der Verbraucher hat ab dem Tag seiner Auf
nahme in die Einrichtung oder in die Wohnge
meinschaft das vereinbarte Entgelt zu zahlen, 
soweit dieses angemessen ist. 

Als angemessen gilt immer das Entgelt, das 
die Pflegekassen oder die Sozialhilfeträger mit 
dem jeweiligen Unternehmer vereinbart haben. 
Vereinbarungen werden getroffen für die Ent
geltbestandteile Pflege und Betreuung sowie 
Unterkunft und Verpflegung. In Bundesländern 
wie Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg, 
in denen die Ausbildungskosten für die Alten
pflege nicht im Pflegesatz berücksichtigt sind, 
ist die Umlage zur Refinanzierung der Ausbil
dungskosten für Altenpfleger und Altenpflege
rinnen ein weiterer eigener Entgeltbestandteil. 
Die Höhe der Umlage wird auf der Grundlage 
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der insgesamt gezahlten Ausbildungsvergütun
gen ermittelt und festgelegt. 

Auf die Höhe der zwischen den Kostenträgern 
und dem Unternehmer vereinbarten Entgeltbe
standteile sowie die festgelegte Ausbildungs
umlage können sich auch Privatzahler berufen. 
Denn der Unternehmer ist verpflichtet, das Ent
gelt für alle Bewohner innerhalb einer Einrich
tung nach einheitlichen Grundsätzen zu bemes
sen. Eine Differenzierung je nach Personenkreis 
ist also unzulässig. 

Zu den Entgeltbestandteilen gehören ferner die 
gesondert berechenbaren Investitionsaufwen
dungen (siehe hierzu auch im Abschnitt »Ent
gelterhöhungen bei Änderung der Berechnungs
grundlage«). Der auf die Bewohner umgelegte 
Betrag ist dann angemessen, wenn die Aufwen
dungen betriebsnotwendig sind, sich rechnerisch 
aus den getätigten Aufwendungen ergeben und 
den Marktbedingungen entsprechen. 

Anders als bei den zuvor genannten Entgelt
bestandteilen ist bei der Umlage von Investiti
onsaufwendungen eine Differenzierung nach 
Personenkreisen zulässig.

Wurden für einen bestimmten Einrichtungsteil, 
z. B. für eine Dementenwohngruppe, öffentliche 
Fördermittel gewährt, wird der Umlagebetrag 
auf einer anderen Berechnungsgrundlage er
mittelt als für andere Teile der Einrichtung. 

Eine von den übrigen Beträgen abweichende 
Höhe kann sich auch für Bewohner ergeben, 
die Sozialhilfeleistungen beziehen. Für diesen 
Personenkreis wird die Höhe der berechen
baren Aufwendungen von den überörtlichen 
Trägern der Sozialhilfe nach landesrechtlichen 
Bestimmungen berechnet. Weil hierbei Aufwen
dungen nicht immer in der tatsächlichen Höhe 

berücksichtigt werden, ergibt sich eine andere 
Berechnungsgrundlage. Der Umlagebetrag für 
Bewohner, die keine Sozialhilfeleistungen be
ziehen, kann daher höher und dennoch ange
messen sein. 

Vertragsanpassung bei verändertem Pflege- 
und Betreuungsbedarf 
Im Laufe der Vertragszeit kann sich der Gesund
heitszustand des Verbrauchers ändern, so dass 
er entweder mehr oder auch weniger Pflege- 
und Betreuungsleistungen benötigt, als im Ver
trag ursprünglich vereinbart wurde. 

Damit hilfebedürftige Verbraucher weiterhin 
ihrem Hilfebedarf entsprechend versorgt wer
den und das dafür angemessene Entgelt zah
len, muss der Vertrag in einer solchen Situation 
angepasst werden. Das WBVG verpflichtet den 
Unternehmer ausdrücklich, dem Verbraucher 
eine entsprechende Anpassung des Vertrages 
anzubieten – diese Pflicht gilt unabhängig da
von, ob der Hilfebedarf gestiegen ist oder sich 
verringert hat. 

Auf der anderen Seite hat der Unternehmer 
unter engen Voraussetzungen auch das Recht, 
eine Anpassung von Leistungen vertraglich aus
zuschließen. 

Als Grundsatz gilt jedoch zunächst: Dem Ver
braucher muss ein Angebot unterbreitet werden, 
das seinem veränderten Bedarf entspricht. Da
bei muss der Unternehmer schriftlich darstellen 
und begründen, inwieweit sich der Pflege- und 
Betreuungsbedarf verändert haben und wie sich 
eine entsprechende Leistungsanpassung auf 
das zu bezahlende Entgelt auswirkt. 

Dabei muss er die alten und die neuen Leistun
gen sowie die alten und die neuen Entgelte ein
ander gegenüber stellen. 
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Es bleibt dann der Entscheidung des Verbrau
chers überlassen, ob er das Angebot ganz, teil
weise oder gar nicht annehmen will (Achtung: 
Löst unter Umständen ein Kündigungsrecht des 
Unternehmers aus). Stimmt der Verbraucher 
einer umfangreicheren oder geringeren Hil
feleistung zu, muss er auch das entsprechend 
höhere oder geringere Entgelt zahlen. Wie das 
ursprünglich vereinbarte Entgelt, muss auch 
das höhere oder geringere Entgelt angemes
sen sein.

Bezieht der Verbraucher allerdings Leistungen 
der Pflegeversicherung zur ambulanten oder 
stationären Pflege oder Hilfe in Einrichtungen 
durch einen Sozialhilfeträger, darf von diesem 
Grundsatz abgewichen werden. Eine Zustim
mung des Verbrauchers ist dann nicht erforder
lich. Der Unternehmer hat in diesen Fällen das 
Recht, den Vertrag durch einseitige Erklärung 
gegenüber dem Verbraucher anzupassen. 

Aber auch bei diesem Personenkreis kann eine 
Leistungs- und Vergütungsanpassung nicht
willkürlich vorgenommen werden. Vielmehr ist 
bei einer Zunahme der Pflegebedürftigkeit das 
im Elften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XI) vor
geschriebene Verfahren einzuhalten. 

Als erstes muss der Unternehmer Ihnen im Rah
men des Verfahrens schriftlich erklären, inwie
weit sich der Hilfebedarf nach seiner Auffassung 
verändert hat und wie sich dies auf die Höhe der 
Vergütung auswirkt. Dies hat durch eine Gegen
überstellung des bisherigen und des aktuellen 
Hilfebedarfs und der damit verbundenen bishe
rigen und künftigen Kosten zu erfolgen. 

Im nächsten Schritt muss er Sie auffordern, 
wegen eines gestiegenen Hilfebedarfs einen 
Antrag auf Höherstufung bei der Pflegekasse 
zu stellen. Kommen Sie der Aufforderung nicht 

nach, kann der Unternehmer ab dem zweiten 
Monat nach der Aufforderung vorläufig den 
Pflegesatz für die nächst höhere Pflegestufe 
berechnen. 

Stellt sich bei der Begutachtung durch den 
Medizinischen Dienst der Krankenversicherung 
(MDK) heraus, dass die Voraussetzungen für 
eine höhere Pflegestufe entgegen der Auffas
sung des Unternehmers nicht gegeben waren, 
muss dieser Ihnen das zu viel gezahltes Entgelt 
zuzüglich Zinsen zurückzahlen. 

Stellt der MDK anlässlich einer Begutachtung 
hingegen fest, dass Sie einer höheren Pflege
stufe zuzuordnen sind, kann der Unternehmer 
bezogen auf den neuen Leistungsumfang den 
Vertrag durch einseitige Erklärung anpassen 
und das für die neue Pflegestufe zu zahlende 
Entgelt verlangen. 

Das für die jeweilige Pflegestufe zwischen Un
ternehmer und Kostenträgern vereinbarte Ent
gelt gilt als angemessen. Das höhere Entgelt 
kann ab dem Tag verlangt werden, ab dem die 
Zuordnung zur höheren Pflegestufe erfolgt. Es 
gibt allerdings auch Verträge, nach denen der 
Unternehmer höhere Entgelte erst ab dem Ers
ten des Monats verlangt, der auf den Zugang 
des Bescheides der Pflegekasse folgt. 

Nimmt der Hilfebedarf von Beziehern von Ein
gliederungshilfe nach dem SGB XII zu, kann 
eine notwendige Anpassung des Vertrages auf 
der Grundlage der vorzunehmenden Planung 
der notwendigen Leistungen (Hilfeplanung) 
durch einseitige Erklärung des Trägers vorge
nommen werden. 

Die beschriebenen Grundsätze und Abläufe las
sen sich auch auf die Fälle übertragen, in denen 
der Hilfebedarf abgenommen hat. 
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Hat ein Verbraucher den Eindruck, dass er we
niger Hilfeleistungen benötigt als zuletzt ver
traglich vereinbart, kann er, je nachdem, zu 
welchem Personenkreis er gehört, 

❚❚ von sich aus auf die Einrichtungsleitung 
zugehen und eine Anpassung des Vertrags 
an den verringerten Bedarf verlangen bzw. 

❚❚ der Pflegekasse mitteilen, dass eine Besse
rung eingetreten ist und wegen Abnahme 
des Hilfebedarfs eine neue Begutachtung 
beantragen. 

Ist eine Information an die Pflegeversicherung 
geplant, sollte der Verbraucher den Unterneh
mer fairerweise davon unterrichten.

Übersicht: Wie ist bei einer Vertragsanpassung vorzugehen?

Personenkreis Bedingungen zur Anpassung

❚  Privatzahler in Einrichtungen oder Wohnformen mit 
ambulanten Pflegeleistungen und 

❚  Empfänger von Leistungen der Pflegeversicherung 
oder Hilfe zur Pflege durch einen Sozialhilfeträger in 
Wohnformen mit ambulanten Pflegeleistungen durch 
einen Pflegedienst

Verfahren nach dem WBVG
❚ Anpassung anbieten
❚ Notwendigkeit der Leistungsanpassung begründen
❚  alte und neue Leistungen sowie alte und neue Entgelte 

einander gegenüberstellen
❚ Verbraucher muss der Anpassung zustimmen

❚  Verbraucher, die in einem klassischen Pflegeheim leben 
und Leistungen der Pflegeversicherung erhalten 

Verfahren nach SGB XI
❚  Anpassungsbedarf schriftlich begründen
❚  den Verbraucher auffordern, Höherstufungsantrag bei 

der Pflegekasse zu stellen
❚  Leistungsanpassung wird einseitig erklärt, nachdem die 

höhere Pflegestufe zuerkannt wurde bzw.
❚  Unternehmer verlangt vorläufig das Entgelt für die 

nächst höhere Pflegestufe, weil der Verbraucher den 
Höherstufungsantrag nicht stellt

❚  Empfänger von Eingliederungshilfe in Einrichtungen 
der Behindertenhilfe 

Unternehmer muss
❚  Anpassung anbieten
❚  Unternehmer hat Recht zur einseitigen Leistungs- und 

Vertragsanpassung

Wann kann eine Vertragsanpassung ausge
schlossen werden?
Will der Unternehmer bei verändertem Hilfebe
darf des Verbrauchers den Vertrag nicht anpas
sen, muss er darauf bereits in der vorvertragli
chen Information hinweisen und er muss es vor 
allem im Vertrag vereinbaren (siehe auch die 
Abschnitte »Vorvertragliche Informationspflich
ten« und »Was muss der Vertrag mindestens 
beinhalten?«).

Dabei reicht es nicht aus, bloß ganz allgemein 
die Anpassung von Leistungen auszuschließen. 
Vielmehr muss der Unternehmer ganz konkret 

die Situationen benennen, in denen er keine 
fachgerechte Versorgung mehr leisten kann, 
weil seine Einrichtung dafür nicht ausgestat
tet ist oder weil er die notwendigen Leistungen 
nach seinem Konzept nicht vorhält.

Bei den klassischen Pflegeheimen bestehen 
Versorgungsverträge zwischen den Einrichtun
gen und den Pflegekassen. Diese lassen es in 
der Regel nicht zu, dass ein Unternehmer sein 
Angebot auf bestimmte pflegerische Diagnosen 
beschränkt. Dass ein Vertrag nicht angepasst 
wird, dürfte in solchen Einrichtungen die Aus
nahme bleiben. 
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Auszug aus einem Versorgungsvertrag: 

»Im Rahmen seiner Kapazität darf das Pfle
geheim die pflegerische Versorgung versi
cherter Pflegebedürftiger nicht ablehnen, 
dabei ist die spezielle pflegerische Konzep
tion des Pflegeheimes zu berücksichtigen. 
Eine Beschränkung des Angebots auf Leis
tungen für Pflegebedürftige bestimmter 
Pflegestufen oder bestimmter pflegerischer 
Diagnosen ist unzulässig.« 

Ausgeschlossen werden kann eine Vertragsan
passung nur dann, wenn der Unternehmer un
ter Berücksichtigung seines Leistungskonzeptes 
hieran ein berechtigtes Interesse hat. 

Beispiele:
1. Die Einrichtung hat keine geschlossene 

Abteilung. Eine Anpassung von Verträgen 
wird daher für den Fall ausgeschlossen, 
dass ein Unterbringungsbeschluss erlas
sen wird oder sonstige unterbringungs
ähnliche Maßnahmen erforderlich wer
den. Dies gilt insbesondere für Bewohner, 
die eine Tendenz zum Weglaufen entwi
ckelt haben und sich dadurch selbst ge
fährden. Bei Eintritt dieser Situation ist die 
Einrichtung zur Kündigung des Vertrages 
berechtigt. 

❚❚ Wäre die Einrichtung verpflichtet, den Ver
trag anzupassen, müsste der Unternehmer 
entsprechende bauliche Veränderungen 
vornehmen, um z. B. den besonderen Belan
gen psychisch oder demenziell erkrankter 
Bewohner gerecht zu werden. Dies hätte 
auch erhebliche Auswirkungen auf andere 
Bewohner. Es ist als berechtigtes Interesse 
des Unternehmers anzusehen, andere Be
wohner nicht derart einzuschränken und die 
Konzeption der Einrichtung zu ändern.

2.  Das Leistungskonzept einer Pflegewohn
gemeinschaft sieht keine 24-Stunden-In
tensivpflege vor. Der Unternehmer verfügt 
auch nicht über das notwendige Fachper
sonal zur Versorgung Schwerstkranker. Der 
Anbieter schließt die Pflicht zur Anpassung 
des Vertrages für den Fall aus, dass sich der 
Gesundheitszustand von Bewohnern der
art verschlechtert, dass sie z. B. dauerhaft 
künstlich beatmet und überwacht werden 
müssen. 

❚❚ Vom Pflegedienst kann nicht verlangt 
werden, dass er sein Leistungskonzept auf 
die Durchführung einer 24-Stunden-In-
tensivpflege umstellt, so dass auch hier 
von einem berechtigten Interesse an der 
Vertragsbeendigung ausgegangen werden 
muss. 

Voraussetzungen für einen Anpassungs
ausschluss:  

❚❚ hervorgehobener Hinweis in der vorver
traglichen Information 

❚❚ gesonderte, hervorgehobene Regelung 
im Vertrag zwischen Unternehmer und 
Verbraucher 

❚❚ genaue Angabe/Beschreibung der 
 Situation, für die eine Anpassung 
ausgeschlossen wird
und 
Zulässigkeit nach dem zwischen Unter
nehmer und Pflegekasse geschlossenen 
Versorgungsvertrag 

❚❚ berechtigtes Interesse des Unternehmers 
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Vorübergehende Abwesenheit
Befindet sich der Verbraucher vorübergehend 
nicht in der Einrichtung oder Wohngemein
schaft, muss sich der Unternehmer auf das ihm 
eigentlich zustehende Entgelt die ersparten 
Aufwendungen ab dem vierten Tag der Abwe
senheit des Verbrauchers anrechnen lassen. Das 
ist jedenfalls der Grundsatz nach dem WBVG. 

Vorübergehend heißt, dass man für eine ge
wisse Zeit nicht in der Einrichtung ist, um an
schließend wieder dorthin zurückzukehren. 

Das wirft immer wieder die Frage auf, wie die 
Fälle zu behandeln sind, in denen zwar eine 
Rückkehr geplant ist, diese aber tatsächlich 
nicht stattfindet. 

Beispiele: 
1.  Ein Bewohner wird während der Kurzzeit

pflege zur stationären Behandlung in ein 
Krankenhaus verlegt. Von dort wird er direkt 
nach Hause entlassen, weil der befristete 
Vertrag inzwischen beendet ist.

2.  Ein Bewohner verstirbt im Krankenhaus, so 
dass ebenfalls keine Rückkehr in die Einrich
tung/Wohngemeinschaft stattfindet. 

Diese Beispiele von einer geplanten vorüberge
henden zu einer dauerhaften Abwesenheit sind 
im Gesetz nicht geregelt. 

Einzelne Unternehmer nehmen den Begriff »vor
übergehend« sehr wörtlich und stellen dann für 
den gesamten Abwesenheitszeitraum das volle 
Entgelt in Rechnung. Dieses Vorgehen ist als 
unzulässig anzusehen. Wenn die Regelungen zur 
Entgeltkürzung schon bei einer erwarteten Rück
kehr nach einem Krankenhausaufenthalt gelten, 
müssen sie erst recht angewendet werden, wenn 
dem Verbraucher eine Rückkehr unmöglich wird. 

Dennoch: Um Streitigkeiten zu vermei
den, sollten Sie mit dem Unternehmer 
von vornherein im Vertrag klar verein
baren, dass das Entgelt für solche 
Abwesenheitszeiten auch dann reduziert 
wird, wenn Sie nicht in die Einrichtung 
zurück kehren. 

Welche Aufwendungen der Unternehmer über
haupt einspart und wie hoch der dabei eingesparte 
Betrag ist, ist für den Verbraucher schwierig zu 
beurteilen. Zwar ist noch offensichtlich, dass Nah
rungsmittel, Strom, Heizung, Wasser sowie Ver
brauchsmaterialien für die Pflege und ähnliches 
während der Abwesenheit nicht anfallen. Personal
kosten hingegen spart der Unternehmer nicht ein. 

Um langwierige Auseinandersetzungen über den 
Umfang und die Höhe von Einsparungen zu ver
meiden, ist es daher die Regel, dass der Unter
nehmer die Entgeltbestandteile und – wie nach 
dem WBVG auch vorgesehen – einen Pauschal
betrag oder Prozentsatz im Vertrag vorgibt, um 
den das Entgelt bei Abwesenheit reduziert wird. 
Dem Verbraucher muss allerdings dennoch das 
Recht eingeräumt werden, nachzuweisen, dass 
höhere Einsparungen erzielt wurden. 

Eine zeitliche Begrenzung, für die der Unter
nehmer die Räumlichkeiten freihalten muss und 
nur ein reduziertes Entgelt auf einzelne Entgelt
bestandteile erhält, sieht das Gesetz nicht vor. 
Der Unternehmer kann daher eine solche Be
fristung zumindest mit Privatzahlern auch nicht 
vertraglich vereinbaren. 

Abweichungen von den Rechtsgrundsätzen im 
WBVG gibt es hingegen für Verträge mit Ver
brauchern, die Leistungen der Pflegeversiche
rung oder eines Sozialhilfeträgers beziehen und 
in einem klassischen Pflegeheim leben. 
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Weil nach dem WBVG die Vorschriften des Elf
ten Buches Sozialgesetzbuch (SGB XI) bzw. des 
Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (SGB XII) in 
dem Vertragsverhältnis vorrangig zu beachten 
sind, kommen für die entsprechenden Leis
tungsempfänger die konkreten Regelungen im 
SGB XI bzw. in den Landesverordnungen oder
Richtlinien der einzelnen Bundesländer zum
SGB XII zur Anwendung. 

Nach dem SGB XI ist der Unternehmer ver
pflichtet, den Pflegeplatz für einen begrenzten 
Zeitraum von 42 Tagen im Jahr für den Verbrau
cher freizuhalten. Dieser Zeitraum verlängert 
sich um die Tage, die der Verbraucher wegen 
einer stationären Behandlung im Krankenhaus 
oder wegen eines Aufenthalts in einer Rehabili
tationseinrichtung abwesend war. 

Dem Unternehmer stehen während der Ab
wesenheitstage ab dem vierten vollen Tag der 
Abwesenheit immer nur eine reduzierte Pfle
gevergütung sowie ein reduziertes Entgelt für 
Unterkunft, Verpflegung und ggf. reduzierte 
Zuschläge für eine integrierte Versorgung zu. 

Das SGB XI verlangt einen Abschlag von den ge
nannten Entgeltpositionen in Höhe von mindes
tens 25 % für jeden vollen Tag der Abwesenheit. 
Der konkrete Prozentsatz ist auf Landesebene 
zwischen den Verbänden der Pflegekassen und 
den Unternehmern in einem Rahmenvertrag zu 
vereinbaren und kann über die 25 % hinaus
gehen. 

In welcher Höhe eine Kürzung vereinbart 
ist, können Sie bei Ihrer Pflegekasse 
erfahren. Sie haben aber auch einen 
Anspruch darauf, dass der Unternehmer 
Ihnen den jeweils gültigen Rahmenver
trag vorlegt.

Handelt es sich um einen Vertrag mit einem 
Verbraucher in einer Einrichtung der Behin
dertenhilfe, der Leistungen nach dem SGB XII 
bezieht, richtet sich die Reduzierung des Ent
gelts bei vorübergehender Abwesenheit nach 
dem Rahmenvertrag, der auf Landesebene zwi
schen den überörtlichen Trägern der Sozial
hilfe, den kommunalen Spitzenverbänden und 
den Trägern der Einrichtungen geschlossen wird. 

Welche Regelungen im Einzelnen für Ein
richtungen der Behindertenhilfe  gelten, 
können Sie im jewei ligen Bundes land beim 
überörtlichen Sozial hilfeträger erfragen.

Beispiele:
1.  Der Verbraucher wird am 5. September 2010 

zur stationären Behandlung in einem Kran
kenhaus aufgenommen und am 26. Septem
ber 2010, das heißt nach 22 Tagen wieder in 
die Pflegeeinrichtung entlassen. 

❚❚ Im Rahmenvertrag ist vereinbart, dass ab 
dem vierten Tag der Abwesenheit für jeden 
vollen Abwesenheitstag die Pflegevergü
tung und die Entgelte für Unterkunft und 
Verpflegung um 30 % gekürzt werden. 

❚❚ Sowohl  der  Tag der  Aufnahme ins 
Kranken haus wie auch der Tag der Rück
kehr in die Einrichtung sind keine vollen 
Abwesenheits tage. Der vierte Tag der Ab
wesenheit ist demnach der 9. September. 
Eine Kürzung des Entgelts ist daher nur 
für die Zeit vom 9. bis 25.September, also 
für 17 Tage, vorzunehmen. 

2.  Herr Müller, der in einer Wohngemeinschaft 
der Behindertenhilfe lebt, fährt am 20. De
zember 2010 zu seinen Eltern, um dort die 
Weihnachtszeit zu verbringen. Am 30.12.2010 
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kehrt er in die Einrichtung zurück (= 9 volle 
Tage). Im Jahr 2010 hatte er bereits im Früh
jahr für eine Woche (= 5 volle Tage) und im 
Sommer für drei Wochen (= 19 Tage) bei sei
nen Eltern Urlaub gemacht. Darüber hinaus 
hatten seine Eltern ihn im Herbst, als er er
krankt war, noch einmal für zwei Wochen zu 
sich nach Hause geholt (= 12 volle Tage), um 
ihn dort zu versorgen. Insgesamt gab es damit 
45 volle Abwesenheitstage im Jahr 2010. 

❚❚ Die Rahmenvereinbarung zwischen Ein
richtung und Behörde sieht vor, dass ab 
dem ersten vollen Tag der Abwesenheit 
eines Bewohners für maximal 42 Tage im 
Jahr eine Platzfreihaltegebühr zu zahlen 
ist. Die Behörde zahlt demnach für drei 
Abwesenheitstage kein Entgelt an die Ein
richtung, so dass der Unternehmer den 
entsprechenden Betrag dem Verbraucher 
in Rechnung stellen wird.

Übersicht: Wie verringert sich das Entgelt bei vorübergehender Abwesenheit?

Personenkreis

Privatzahler, unabhängig davon, ob sie in einem Pflegeheim oder einer anderen Einrichtungsform leben sowie 
Bewohner einer Pflegewohngemeinschaft, auch wenn sie Leistungen der Pflegeversicherung erhalten

Umsetzung

Nach WBVG
❚  Anrechnung ersparter Aufwendungen ab dem vierten Tag der Abwesenheit gemäß WBVG
❚  Auf welche Entgeltbestandteile bzw. in welcher Höhe ein Abschlag vorgenommen wird, sollte unbedingt 

vertraglich vereinbart werden

Personenkreis

Bewohner eines Pflegeheims mit Leistungen der Pflegeversicherung

Umsetzung

Nach SGB XI
❚  Pflicht des Unternehmers, den Platz für 42 Tage jährlich frei zu halten
❚  Tage des Aufenthaltes im Krankenhaus oder in einer Reha-Einrichtung zählen bei der Ermittlung der Höchst

dauer von 42 Tagen nicht mit 
❚  Abschlag vom Entgelt ab dem vierten vollen Tag der Abwesenheit. 
❚  Abschlag auf Pflegevergütung, Unterkunft, Verpflegung und Zuschläge für integrierte Versorgung mindestens 

25 % 
❚  In Rahmenverträgen zwischen Pflegekassen und Unternehmern können höhere Abschläge vereinbart sein

Personenkreis

Bewohner einer Einrichtung der Behindertenhilfe mit Leistungen der Eingliederungshilfe durch einen Sozialhilfe
träger

Umsetzung

❚  Auf welche Entgeltbestandteile in welcher Höhe ein Abschlag vorgenommen wird, richtet sich nach den Rege
lungen in den jeweiligen Verordnungen zum SGB XII oder den Sozialhilfe-Richtlinien der Bundesländer.

Nichtleistung oder Schlechtleistung
Nicht immer erfüllt der Unternehmer seine 
Pflichten vollständig und ohne Mängel. Für sol
che Fälle räumt das WBVG dem Verbraucher das 
Recht ein, das Entgelt wegen Nichtleistung oder 

Schlechtleistung zu mindern, also zu kürzen. 
Außer bei Wohnraummängeln ist dies rückwir
kend für einen Zeitraum von bis zu sechs Mo
naten möglich. 
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Beispiele:
1.  Im Vertrag ist vereinbart, dass es in der Ein

richtung sowohl am Vormittag als auch am 
Nachmittag jeweils eine Zwischenmahlzeit 
gibt. Schon seit 13 Wochen wird am Vormit
tag keine Zwischenmahlzeit mehr gereicht. 

❚❚ Am 7. März ist Frau Hansen nicht mehr be
reit, diesen Zustand einfach hinzunehmen. 
Sie teilt dem Unternehmer mit, dass sie das 
Entgelt für die Verpflegung rückwirkend für 
die letzten 13 Wochen und bis auf weiteres 
um xx % mindert. Den in der Vergangenheit 
zu viel gezahlten Betrag verrechnet sie mit 
künftigen Forderungen des Unternehmers. 
Für die Zukunft widerruft sie die erteilte Ein
zugsermächtigung und überweist monatlich 
nur noch das reduzierte Verpflegungsentgelt.

2.  Zwischen den Bewohnern der Pflege-Wohn
gemeinschaft und dem ambulanten Pflege
dienst ist vertraglich vereinbart, dass eine 
wöchentliche gründliche Reinigung des per
sönlichen Wohnbereichs wie auch der Ge
meinschaftsräume zu den Leistungspflichten 
des Pflegedienstes gehört. Seit fünf Monaten 
ist es ein ständiges Ärgernis, dass die Räume 
nur sehr oberflächlich gereinigt werden. 

❚❚ Jeder der Bewohner kürzt daraufhin rück
wirkend für die letzten fünf Monate und 
für die Zukunft das Entgelt für die Woh
nungsreinigung um die Hälfte. 

3.  Es ist für Frau Pieper äußerst beschwerlich,  
 allein den Speisesaal des Pflegeheims aufzusu
chen. Selbst mit Unterstützung nimmt es viel 
Zeit in Anspruch, von ihrem Zimmer dorthin 
zu gelangen. Das Personal steht unter erheb
lichem Zeitdruck, so dass ihr die Mahlzeiten 
meistens auf ihr Zimmer gebracht werden, 
obwohl sie ohne Gesellschaft kaum etwas zu 

sich nimmt. Diese Situation wollte die in der 
Nachbarschaft wohnende Frau Pausch ihrer 
Mutter nicht mehr zumuten. Sie geht jetzt re
gelmäßig zu den Hauptmahlzeiten in das Heim 
und begleitet ihre Mutter in den Speisesaal. 

❚❚ Zu den pflegefachlichen Expertenstan
dards gehört, dass die Pflegefachkräfte 
bei der Ernährung eine Unterstützung 
gewährleisten sowie die Selbstbestim
mung und die Eigenaktivität fördern. Dies 
soll geschehen, indem sie sich genügend 
Zeit nehmen, um z. B. die Bewohner zum 
Speisesaal zu begleiten. Da dieser Stan
dard nicht eingehalten wird, hat Frau Pie
per das Recht, das auf die Pflege und 
Betreuung entfallende Entgelt zu kürzen. 

Bei der Frage, wie hoch die Kürzungsbeträge bei 
einzelnen Mängeln sein dürfen, muss immer je
der Einzelfall betrachtet werden. 

Anders als für andere Rechtsbereiche gibt es be
zogen auf Pflegeeinrichtungen keine Sammlung 
von Gerichtsentscheidungen, bei welchen Män
geln in welcher Größenordnung eine Minderung 
vorgenommen werden kann. Um überhaupt ei
nen Anhaltspunkt zu haben, könnten Sie aber 
im Zusammenhang mit Mängeln bei der Ver
pflegung und bei der Unterkunft, bei aller Un
terschiedlichkeit der Personenkreise, Rückgriff 
auf die so genannte Frankfurter Tabelle zur 
Reisepreisminderung nehmen. 

Welcher Kürzungsbetrag angemessen sein könnte, 
hängt von dem Ausmaß der Beeinträchtigung ab 
und muss im Einzelfall unter Preis-/Leistungs
gesichtspunkten abgewogen werden. Will der Un
ternehmer die Höhe der von Ihnen angekündigten 
und vorgenommenen Kürzung nicht akzeptieren, 
wird er ganz gewiss auf Sie zukommen und versu
chen, eine Einigung zu erzielen. Gelingt dies nicht, 
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wird letztlich ein Gericht über den Minderungsan
spruch entscheiden müssen. 

Liegen Mängel am Wohnraum vor, ist der Ver
braucher nach dem WBVG zunächst verpflich
tet, den Unternehmer unverzüglich über den 
Mangel zu informieren. Das heißt aber nicht, 
dass Sie dem Unternehmer eine Frist zur Besei
tigung einräumen müssen, bevor Sie das Entgelt 
kürzen können. Die Kürzung können Sie ab dem 
Tag vornehmen, an dem Sie den Unternehmer 
informiert haben. Der Unternehmer soll durch 
die Information lediglich die Gelegenheit haben, 
den Mangel zu beheben, um für die Zukunft 
eine Minderung des Entgelts abzuwenden. Sie 
können hingegen bei Wohnraummängeln eine 
Minderung nicht rückwirkend vornehmen. 

Beispiel:
Im Zimmer von Herrn Müller wird bei niedrigen  
Außentemperaturen im Dezember statt der an
gemessenen 22 °C Grad lediglich eine Raum
temperatur von 15 °C erreicht. Herr Müller in
formiert den Unternehmer am 19. Dezember, 
der defekte Heizkörper wird am 3. Januar aus
getauscht. Am 4. Januar herrscht wieder eine 
Temperatur von 22 °C. 

❚❚ Für die Zeit vom 19. Dezember bis zum 3. Ja
nuar kann Herr Müller die Miete kürzen. Das 
Amtsgericht Bonn hat in einem Fall, in dem 
die Heizung in den Wintermonaten ausfiel, 
entschieden, dass nur die Hälfte der Miete 
gezahlt werden muss. Das Entgelt für die 
Unterkunft in einem Pflegeheim enthält 
aber neben der Vergütung für den Wohn
raum,  z. B. auch Kosten für Strom und Was
ser. Können sich Unternehmer und Bewoh
ner nicht auf die Höhe einer angemessenen 
Kürzung einigen, muss die Angelegenheit 
letztlich durch ein Gericht geklärt werden.

Der Verbraucher kann das Entgelt allerdings 
dann nicht kürzen, wenn bereits die Kostenträ
ger für den gleichen Mangel eine Kürzung des 
Entgelts vorgenommen haben. Hätte also im 
Beispiel von Frau Hansen bereits die Pflegekasse 
das Verpflegungsentgelt wegen der fehlenden 
Zwischenmahlzeit gekürzt, könnte Frau Hansen 
nicht ebenfalls noch das Entgelt mindern.

Fragen Sie sicherheitshalber bei Ihrer 
Pflegekasse nach, ob und aus welchem 
Grund diese vielleicht schon eine Kürzung 
beim Entgelt vorgenommen hat. 

Übersicht: Was ist zu tun bei Nichtleistung oder Schlechtleistung?

Personenkreis Wohnraummangel Andere Mängel

Privatzahler ❚  Unverzügliche Information an Unter
nehmer

❚  Entgeltkürzung ab dem Tag der Infor
mation bis zur Beseitigung des Mangels

❚  ggf. Einzugsermächtigung widerrufen

❚  Entgeltminderung bis zu sechs Monaten 
rückwirkend

❚  Mitteilung über Kürzung und Höhe des 
Kürzungsbetrages (Prozentsatzes) an 
Unternehmer

❚  ggf. Einzugsermächtigung widerrufen

Empfänger von 
 Leistungen der Pflege
versicherung

Wie bei Privatzahler aber:
❚  keine Kürzung durch Verbraucher, wenn 

Pflegekasse bereits wegen desselben 
Mangels das Entgelt gekürzt hat

Wie bei Privatzahler aber:
❚  keine Kürzung durch Verbraucher, wenn 

Pflegekasse bereits wegen desselben 
Mangels das Entgelt gekürzt hat

Empfänger von Hilfe in 
Einrichtungen durch 
einen Sozialhilfeträger 

Im Prinzip wie zuvor aber:
❚  Kürzungsbetrag steht dem Sozialhilfe

träger zu.

Wie bei Privatzahler aber:
❚  Kürzungsbetrag steht dem Sozialhilfe

träger zu.
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Erhält ein Verbraucher für seinen Aufenthalt 
in einer Einrichtung Leistungen der Sozialhilfe, 
steht der Kürzungsbetrag allein dem Sozialhilfe
träger zu.

Nicht zu verwechseln ist die Kürzung des Ent
gelts bei Nicht- oder Schlechtleistung mit 
möglichen Ansprüchen auf Schadenersatz oder 
Schmerzensgeld des Verbrauchers. Die entspre
chenden Regelungen finden sich im Bürgerli
chen Gesetzbuch (BGB). 

Werden zum Beispiel persönliche Kleidungsstü
cke bei der Wäsche oder Reinigung beschädigt 
oder gehen sie verloren, besteht ein Anspruch 
darauf, dass der dadurch entstandene Schaden 
vom Unternehmer ersetzt wird. 

Entstehen bei einem bettlägerigen Pflegebe
dürftigen zum Beispiel Druckgeschwüre, weil 
er von den Pflegekräften nicht den fachlichen 
Standards entsprechend gelagert wird, kann er 
wegen der gesundheitlichen Beeinträchtigung 
und der erlittenen Schmerzen eine Entschädi
gung beanspruchen. Wird im Zusammenhang 
mit der Behandlung der Druckgeschwüre ein 
Krankenhausaufenthalt notwendig und muss 
der Verbraucher hier eine Zuzahlung von 10 Euro  
am Tag leisten, kann er diesen finanziellen Scha
den ebenfalls ersetzt verlangen.

Entgelterhöhung bei Änderung der 
Berechnungsgrundlage
Anders als bei der Entgelterhöhung wegen ei
nes gestiegenen Pflege- und Betreuungsbedarfs 
geht es hier um eine Preiserhöhung für die ein
zelnen Leistungen des Unternehmers. 

Die im Vertrag vereinbarten Entgelte hat der 
Unternehmer auf der Grundlage der Kosten und 
Aufwendungen berechnet, die ihm seinerzeit 
für den Betrieb seiner Einrichtung entstanden 

sind. Steigen die Kosten und Aufwendungen bei 
einzelnen Positionen, ist der Unternehmer be
rechtigt, seine Preise entsprechend zu erhöhen. 

Entgelterhöhung für Pflege/Betreuung, 
Unterkunft und Verpflegung
Bei den Pflege- und Betreuungsleistungen 
führen vor allem steigende Personalkosten zu 
einer Entgelterhöhung. Aber auch Sachkosten 
beispielsweise für Einmalhandschuhe sowie die 
anteiligen Kosten für Wäscherei, Verwaltung, 
Haus- und Zimmerreinigung gehören zu den 
Kostenpositionen. 

In das Entgelt für den Wohnraum fließen z. B. 
der Anteil für Wäscherei, Verwaltung, Zim
mer- und Gebäudereinigung, der bei der Pflege 
und Betreuung nicht berücksichtigt ist, sowie 
Gartenpflege, Gemeinschaftsveranstaltungen, 
Strom- und Heizkosten wie auch Wasser- und 
Abwassergebühren ein. Kommt es zu einer Kos
tensteigerung bei einzelnen Positionen, schlägt 
auch dies bei der Neuberechnung der Entgelte 
zu Buche. 

Steigende Personalkosten, aber auch Preissteige
rungen bei Lebensmitteln und Getränken wirken 
sich auf die Höhe der Verpflegungskosten aus. 

Handelt es sich um eine vollstationäre Pflege
einrichtung, kann der Unternehmer das Entgelt 
für die Pflege und Betreuung, für den Wohn
raum und für die Verpflegung nur erhöhen, 
wenn er mit den Pflegekassen und Sozialhilfe
trägern neue Sätze vereinbart hat. Die in diesen 
Verhandlungen vereinbarten Erhöhungen gel
ten stets als angemessen, so dass der Unterneh
mer diese den Bewohnern wie auch den Pflege
kassen oder Sozialhilfeträgern berechnen darf. 

Weil die Entgelte für alle Bewohner innerhalb 
einer Einrichtung einheitlich zu bemessen sind, 
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gelten die Entgelterhöhungen und der erhöhte 
Betrag auch für Privatzahler in einer stationä
ren Pflegeeinrichtung. 

Entsprechendes gilt für die Bewohner von 
Wohngemeinschaften der Behindertenhilfe.
Entgelterhöhungen kommen hier ebenfalls nur 
in Betracht, wenn mit dem Sozialhilfeträger 
neue Grund- und Maßnahmepauschalen ver
einbart wurden. 

Die Entgelterhöhung für Pflege-, Betreuungs- 
und Hauswirtschaftsleistungen, die ein von 
den Pflegekassen zugelassener Pflegedienst 
ambulant in einer Pflege-Wohngemeinschaft 
erbringt, werden zwischen dem einzelnen Un
ternehmer oder den Unternehmerverbänden 
und den Kostenträgern ausgehandelt. Vereinba
rungen in Bezug auf die Verpflegung und den 
Wohnraum werden hingegen nicht getroffen. 
In diesen Fällen ist gesondert zu prüfen, ob die 
Erhöhung angemessen ist. 

Bei Entgelterhöhungen sollten Sie 
zunächst prüfen, ob die angegebenen 
Kostensteigerungen korrekt errechnet 
wurden. In einem zweiten Schritt ist zu 
schauen, ob die aufgewandten Kosten 
den Marktbedingungen entsprechen, also 
nicht zu unangemessen hohen Preisen 
Lebensmittel oder auch Heizöl o. ä. 
eingekauft wurde.

Entgelterhöhung wegen gestiegener 
Investitionsaufwendungen
Die gesondert berechenbaren Investitionsauf
wendungen werden von den Pflegekassen nicht 
mit dem Unternehmer verhandelt. Die Berech
nung der Kosten- oder Aufwandserhöhung ist 
also durch kein unabhängiges Gremium geprüft 
worden. 

Nur wenn Investitionsaufwendungen auf Empfän
ger von Hilfe in Einrichtungen umgelegt werden 
sollen, muss der entsprechende Betrag wie auch die 
Erhöhung vom überörtlichen Träger der Sozial
hilfe genehmigt werden. 

Ein Großteil der Bewohner muss sich daher selbst 
mit der Erhöhung von Investitionsaufwendungen 
und deren Umlage auf die einzelnen Bewohner der 
stationären Einrichtung befassen. Aufwendungen 
für Investitionen können dann dem Verbraucher 
gesondert berechnet werden, wenn sie betriebs
notwendig, angemessen und nicht aus öffentlichen 
Mitteln gefördert sind. 

Bei der Beurteilung, ob Investitionen für den Be
trieb notwendig sind, muss der Verbraucher zwar 
keine Aufwendungen für eine Luxusmodernisierung 
hinnehmen. Er wird aber dem Unternehmer einen 
gewissen Spielraum lassen müssen, wenn es z. B. 
darum geht, durch die Sanierung, den Umbau von 
Gebäuden, Gemeinschaftsräumen und -anlagen 
oder Wohnraum wettbewerbsfähig zu bleiben. Auch 
Auflagen von Behörden können dazu führen, dass 
größere Investitionen zu tätigen sind, z. B. Brand
schutz oder Ausstattung und Größe von Zimmern. 

Ob die Investitionen angemessen sind, ist 
ebenfalls doppelt zu prüfen. Zum einen 
muss sich die Erhöhung rein rechnerisch 
aus den tatsächlichen Aufwendungen 
ergeben. Schauen Sie sich daher genauer 
an, ob von Unternehmer angesetzte Kosten 
angesichts allgemeiner Marktbedingungen 
vielleicht überhöht sind. Zum anderen 
muss der sich ergebende Endbetrag den 
Marktpreisen entsprechen. Dazu müssten 
Sie prüfen, ob der von Ihnen verlangte 
Endbetrag die Umlage für Investitions
aufwendungen in anderen, vergleichbaren 
Einrichtungen deutlich übersteigt.
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Fragen zu gestiegenen Investitionsauf
wendungen
❚❚ Sind die Aufwendungen notwendig, um 

die Einrichtung oder den Pflegedienst zu 
betreiben? 

❚❚ Sind die Anschaffungen notwendig, um 
den weiteren Betrieb sicher zu stellen?

❚❚ Sind die Anschaffungskosten marktüb
lich oder sind die Kosten/Preise über
höht? 

❚❚ Ergibt sich der geforderte Betrag 
rechnerisch aus den aufgewendeten 
Beträgen?

Verfahren zur Entgelterhöhung
Damit eine Entgelterhöhung wirksam werden 
kann, muss der Unternehmer sich an das vom 
Gesetz vorgegebene Verfahren halten. Erfüllt 
der Unternehmer auch nur eine gesetzliche Vor
gabe nicht, ist die Erhöhung unwirksam. 

Unabhängig davon, ob der Unternehmer das 
Entgelt für Pflege- und Betreuungsleistungen, 
Unterkunft, Verpflegung, Investitionsaufwen
dungen oder sonstige Entgeltbestandteile er
höhen will, muss er Ihnen schriftlich mittei
len, 

❚❚ dass er eine Entgelterhöhung beabsich
tigt, 

❚❚ um welchen Betrag er das Entgelt erhö
hen möchte und 

❚❚ zu welchem Zeitpunkt er den erhöhten 
Betrag verlangt. 

Darüber hinaus muss der Unternehmer die be
absichtigte Entgelterhöhung begründen. Für 
eine sachgerechte Begründung verlangt das 
WBVG, dass er Ihnen

❚❚ die Positionen benennt, für die sich Kos
tensteigerungen ergebenen haben, 

❚❚ diese den Kosten gegenüber stellt, die 
bisher der Berechnung zu Grunde lagen 
und 

❚❚ die Anzahl der Bewohner angibt, durch 
die der Gesamtbetrag der Kostensteige
rung geteilt wird (= Umlagemaßstab).. 

Ferner muss Ihnen die Mitteilung über die 
beabsichtigte Preiserhöhung vier Wochen 
vor dem Tag zugegangen sein, zu dem Sie 
den erhöhten Betrag zahlen sollen.

Sind Entgelterhöhungen im Pflegesatzverfah
ren (zwischen Unternehmer und Pflegekassen) 
zu verhandeln, wird der Unternehmer mit der 
Mitteilung an Sie nicht warten, bis die manch
mal mehrere Monate dauernden Verhandlungen 
abgeschlossen sind. 

Wegen der einzuhaltenden Frist würden danach 
nämlich weitere vier Wochen vergehen, bis er ein 
höheres Entgelt verlangen kann. Um möglichst 
früh einen Anspruch auf das erhöhte Entgelt zu 
haben, wird er Ihnen bereits mit der Einleitung 
des Verfahrens sein Erhöhungsverlangen und 
den Termin für die Erhöhung mitteilen. Zu die
sem Zeitpunkt weiß er noch nicht, wie hoch die 
Entgelterhöhung tatsächlich ausfallen wird. Er 
teilt Ihnen also den Erhöhungsbetrag mit, den 
er erreichen will. Wird in den Verhandlungen 
ein niedrigerer Betrag vereinbart, darf er nur 
diesen in Rechnung stellen, und zwar zu dem 
von ihm in seiner Mitteilung genannten Termin. 
Das gilt auch dann, wenn er mit den Pflegekas
sen einen früheren Zeitpunkt vereinbart haben 
sollte. Wird in den Pflegesatzverhandlungen ein 
späterer Erhöhungszeitpunkt festgelegt, darf 
der Unternehmer selbstverständlich erst zu dem 
späteren Termin das erhöhte Entgelt verlangen.
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Beispiel für eine Pflegesatzerhöhung 
(vereinfacht):

Der Unternehmer teilt Herrn Schiller am 30. Au
gust 2010 mit, dass er wegen gestiegener Per
sonalkosten Verhandlungen zur Erhöhung des 
Pflegesatzes mit den Pflegekassen aufnimmt. 

Die Notwendigkeit der Erhöhung begründet 
er damit, dass die Personalkosten wegen ei
ner Tariferhöhung um 2 % gestiegen sind. 
Die bisherigen Kosten für die 25 Mitarbei
terinnen (Vollzeitbeschäftigte) in der Pflege- 
und Betreuung erhöhen sich dadurch von 
975.000 Euro jährlich um jährlich 23.000 
Euro auf 998.000 Euro. Bei einem Umlage
maßstab von 65 Betten macht er eine Erhö
hung des bisherigen Pflegesatzes um 0,97 
Euro/Tag auf 44,55 Euro/Tag geltend. Das 
Schreiben enthält eine Tabelle mit einer Ge
genüberstellung der bisherigen Kosten, der 
Kosten steigerung und der neuen jährlichen 
Kosten sowie die Auswirkungen auf die Höhe 
der Pflegevergütung. Die Erhöhung ver
langt er ab dem 1. Oktober 2010. 

❚❚ Die im August 2010 eingeleitete Pflege
satzverhandlung ist am 23. November 
2011 abgeschlossen. Es wird eine Erhö
hung um 0,92 Euro ab 1. November 2010 
vereinbart. Der Unternehmer darf statt der 
angekündigten Erhöhung um 0,97 Euro/
Tag nur die vereinbarten 0,92 Euro/Tag 
berechnen, und zwar erst am dem 1. No
vember 2010. 

Bei einer geplanten Erhöhung der Umlage für 
die Investitionsaufwendungen folgt der Unter
nehmer dem gleichen Verfahren. Das Nachprü
fen ist für Sie als Verbraucher aber in der Regel 
schwieriger, weil Sie unter Umständen diverse 
Unterlagen einsehen sowie Kalkulationen und 
Rechnungen nachvollziehen müssen. 

Beispiel für die Erhöhung der Investitions
kosten (vereinfacht): 

Der Unternehmer hat das seit 30 Jahren 
bestehende Gebäude umfangreich saniert. 
Ferner hat er eine neue EDV-Anlage ange
schafft. Darüber hinaus sind die laufenden 
Instandhaltungskosten gestiegen. Die Ein
richtung verfügt über 72 Plätze. Mit Sch
reiben vom 5. November 2010, das dem Be
wohner Herrn Heimel am 9. November 2010 
zugeht, teilt er Folgendes mit:

Sehr geehrter Herr Heimel, 
wie Sie wissen, haben wir im vergangenen 
Jahr unvermeidliche Sanierungs- und Moder
nisierungsmaßnahmen durchgeführt, die seit 
einigen Wochen abgeschlossen sind. Die Maß
nahmen haben erhebliche Kosten verursacht. 
Darüber hinaus müssen die Kosten der laufen
den Instandhaltungen den tatsächlichen Auf
wendungen angepasst werden. 

Wir unterrichten Sie hiermit über unsere Ab
sicht, zum 1. Dezember 2010 die gesondert 
berechenbaren Investitionsaufwendungen um 
8,35 Euro auf 16,17 Euro zu erhöhen. 

Der Bewohnerbeirat wurde von uns bereits 
vor drei Wochen informiert und hat sämtliche 
Unterlagen eingesehen. Er hat keine Einwände 
erhoben. 

Die Kostensteigerung, die auf die 72 Plätze der 
Einrichtung umzulegen sind, ergibt sich aus den 
unten angegebenen Aufwendungen und Kos
tensteigerungen: 
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Kostenposition
(alle Angaben in Euro)

Kosten 
pro Jahr (alt)

Umlagebetrag 
je Bewohner 
pro Jahr (alt)

Kosten 
pro Jahr (neu)

Kostensteige
rung pro Jahr

Umlagebetrag 
je Bewohner 

pro Jahr (neu)

Altbausanierung  
= 2.450.386 
Abschreibung 
auf 20 Jahre 0,00 0,00 122.519,30 122.519,30 1.701,66

jährliche Zinsen 

auf Fremdkapital von  

1.900.000 0,00 0,00 91.200,00 91.200,00 1.266,67

Laufende 
Instandhaltung 14.035,00 194,93 19.817,00 5.782,00 80,31

Kostensteigerung 
insgesamt 219.501,30 3.048,64

Umgerechnet auf den Tag ergibt sich damit für jeden Bewohner eine Steigerung der Kosten von 
8,35 Euro pro Tag (3.048,64 Euro geteilt durch 365 Tage).

❚❚ Der Unternehmer hat die neuen bzw. ge
stiegenen Aufwendungen den alten Kos
ten gegenüber gestellt. Er hat mitgeteilt, 
um welchen Betrag er das Entgelt für die 
Investitionsaufwendungen erhöhen will 
und ab welchem Zeitpunkt er den erhöh
ten Betrag verlangt. 

❚❚ Er kann aber das Entgelt dennoch nicht 
zum 1. Dezember 2010 erhöhen, weil 
zwi schen dem Zugang des Schreibens 
am 9. November 2010 und dem 1. De
zember 2010 keine vier Wochen liegen. 
Der früheste Erhöhungstermin ist der 
7. Dezember 2010.

Besonderheit bei der Erhöhung von Investi
tionsaufwendungen für Empfänger von Hilfe 
in Einrichtungen durch den Sozialhilfeträger 

 

Der überörtliche Träger der Sozialhilfe muss 
die Erhöhung umlagefähiger Investitionsauf
wendungen für Empfänger von Leistungen der 
Sozialhilfe genehmigen. 

Auf die vom Sozialhilfeträger festgesetzte Erhö
hung können sich allerdings weder die Privat

zahler noch die Empfänger von Leistungen der 
Pflegeversicherung berufen. Das WBVG lässt 
ausdrücklich zu, dass bei den Investitionsauf
wendungen eine Differenzierung zwischen  
den Personenkreisen erfolgt. 

Es gibt allerdings eine ganze Reihe von Unter
nehmern, die für alle Bewohner einheitlich den 
genehmigten Betrag berechnen – unabhängig 
davon, ob es sich um Bezieher von Sozialhilfe
leistungen handelt oder nicht. 

Aber auch wenn man bei einer Genehmigung 
durch den Sozialhilfeträger in der Regel davon 
ausgehen kann, dass sowohl die Erhöhung wie 
auch der erhöhte Betrag insgesamt angemessen 
sind, haben Sie das Recht, selbst nachzuprüfen, 
ob der Umlagebetrag angemessen ist. 
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Beendigung des Vertrags

Ein zwischen dem Verbraucher und dem Unter
nehmer geschlossener Vertrag kann entweder 
durch Ablauf der vereinbarten Vertragsdauer, 
durch Kündigung oder wegen Todes des Ver
brauchers enden. 

Ablauf der vereinbarten Vertragsdauer
Wird z. B. mit einer Kurzzeitpflegeeinrichtung 
ein Vertrag für eine Dauer von zwei Monaten 
geschlossen, endet er nach dieser Zeit automa
tisch, ohne dass er gekündigt werden muss. Eine 
ordentliche Kündigung befristeter Verträge ist 
vom Grundsatz her ausgeschlossen. Ausnah
men davon müssen im Vertrag ausdrücklich 
vereinbart werden. 
Das Recht zur außerordentliches Kündigung aus 
wichtigem Grund bleibt beiden Vertragspart
nern jedoch erhalten. 

Kündigung durch den Verbraucher
Der Verbraucher kann den Vertrag jederzeit or
dentlich kündigen. Die Kündigung muss immer 
schriftlich erfolgen, wobei bestimmte Fristen 
einzuhalten sind. So muss das Kündigungs
schreiben nach dem WBVG bis zum dritten 
Werktag eines Monats beim Unternehmer ein
gegangen sein, wenn das Vertragsverhältnis 
zum Ende des Monats beendet werden soll. 

Beispiele:
1. Frau Maier teilt dem Unternehmer mit, dass 

sie das Vertragsverhältnis zum 31. Oktober 
2011 kündigt. Das Schreiben geht am 5. Ok
tober 2011 beim Unternehmer ein. 

❚❚ Der erste Werktag ist Samstag, der 1. Okto
ber 2011. Sonntag, der 2. Oktober 2011, 
und der 3. Oktober als Feiertag sind keine 
Werktage. Der zweite Werktag ist dann 
Dienstag, der 4. Oktober 2011. Mittwoch, 
der 5. Oktober 2011, ist der dritte Werktag. 
Die Frist für eine Kündigung zum 31. Ok
tober 2011 ist mit Zugang des Schreibens 
am 5. Oktober 2011 eingehalten. 

2. Der Unternehmer erhält von Herrn Huber am 
Dienstag, dem 11. Januar 2011 ein Schreiben, 
mit dem er den Vertrag zum 31. Januar 2011 
kündigt. 

❚❚ Das Kündigungsschreiben geht erst nach 
dem dritten Werktag beim Unternehmer 
ein, daher wird die Kündigung erst zum 
28. Februar 2011 wirksam. 

Darüber hinaus gibt es verschiedene Gründe, 
aus denen Sie ohne Einhaltung einer Frist das 
Vertragsverhältnis beenden können. 
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Eine wesentliche Neuerung im WBVG ist, dass 
Verbraucher während einer »Probezeit« von zwei 
Wochen den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist 
kündigen können. 
Die Zweiwochenfrist beginnt dabei mit dem 
Einzugstag. Ist dem Verbraucher jedoch bis zu 
diesem Tag noch kein Vertrag ausgehändigt 
worden, beginnt die zweiwöchige Frist erst mit 
dem Tag, an dem er den Vertrag in Händen hält. 

Beispiele:
1. Frau Mandel zieht am 11. März 2011 in die 

Einrichtung. Der wirksam geschlossene Ver
trag liegt ihr bereits seit dem 25. Februar 
2011 vor. Die Einrichtung entspricht dann 
aber nicht ihren Erwartungen, so dass sie 
dem Unternehmer am 23. März die Kündi
gung zum 31. März übergibt. 

❚❚ Die Frist beginnt mit dem Einzug am  
11. März 2011 und endet am 25. März 
2011. Die Kündigung vom 23. März 2011 
ist daher innerhalb der Zweiwochenfrist 
und damit rechtzeitig erfolgt. Das Ver
tragsverhältnis endet am 31. März 2011. 

2. Herr Hassel wird am 19. April 2011 in ein 
Pflegeheim aufgenommen. Das von seinem 
Betreuer und dem Unternehmer unterzeich
nete Vertragsexemplar wird dem Betreuer 
am 5. Mai 2011 ausgehändigt. 

❚❚ Vom 5. Mai 2011 an gerechnet endet die 
Zweiwochenfrist am 19. Mai 2011. Bis zu 
diesem Tag kann er noch ohne Einhaltung 
einer Frist, z. B. zum 31. Mai 2011, kündigen. 

Eine Kündigungsfrist müssen Sie auch so lange 
nicht einhalten, wie Ihnen die vorvertragliche 
Information nicht ausgehändigt und/oder der 
Vertragsschluss nicht die gesetzlichen Anforde
rungen erfüllt. 

Beispiele:
1. Herr Matz wohnt bereits seit Juni 2009 in 

der Pflegeeinrichtung »Abendroth«. Entge
gen der gesetzlichen Vorgaben wurde ihm 
weder bis zum 1. Mai 2010 noch danach die 
vorvertragliche Information ausgehändigt. 

❚❚ Herr Matz kann so lange ohne Einhaltung 
einer Frist kündigen, bis er die Informati
onsschrift erhalten hat. 

2. Frau Blume ist am 1. April 2010 in eine 
Behinderten-Wohngemeinschaft gezogen. 
Die ihr am 5. April 2010 ausgehändigten 
Vertragsexemplare sind bisher nur vom Un
ternehmer unterschrieben. Frau Blume hat 
auch nach ihrem Einzug noch keine Ver
tragserklärung abgegeben. 

❚❚ Weil die Unterschrift von Frau Blume fehlt, 
erfüllt der Vertrag nicht die vorgeschriebe
ne Schriftform. Darüber hinaus wurde der 
Vertrag nicht rechtzeitig ausgehändigt, 
ohne dass es besondere Gründe auf Seiten 
von Frau Blume gab, die den rechtzeitigen 
Vertragsschluss verhindert hätten. Frau 
Blume kann den Vertrag während der ge
samten Vertragslaufzeit zu jedem beliebi
gen Zeitpunkt fristlos kündigen. 

Anders wäre folgender Fall zu beurteilen: 
Frau Haller lebt seit März 2008 in dem Pfle
geheim »Silberdistel«. Seinerzeit wurde ihr 
ein Vertragsexemplar ausgehändigt, das al
lerdings nur vom Unternehmer unterschrie
ben wurde. Weil alte Verträge bis spätestens 
1. Mai 2010 an das WBVG angepasst werden 
mussten, hat ihr der Unternehmer Anfang 
April 2010 einen neuen Vertrag vorgelegt. 
Sie weigert sich jedoch, diese Vereinbarung 
zu unterschreiben. 
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❚❚ Auch wenn hier die Formvorschrift für 
den neuen Vertrag nicht erfüllt ist, kann 
Frau Haller mit ihrer Unterschriftsverwei
gerung nicht erreichen, dass sich ihr 
nachträglich das Recht zur fristlosen Kün
digung wegen fehlender Schriftform er
öffnet. 

❚❚ Der alte Vertrag war nach dem seinerzeit 
geltenden Heimgesetz auch ohne ihre Un
terschrift wirksam, weil das Heimgesetz 

keine echte Schriftform vorschrieb. Der 
Vertrag wird auch durch das neue Gesetz 
nicht insgesamt ungültig. Das WBVG sieht 
als Folge der fehlenden Anpassung des 
alten Vertrages nur vor, dass an die Stelle 
von Regelungen, die vom neuen Gesetz 
abweichen und für Frau Haller nachteilig 
sind, automatisch die neue gesetzliche 
Vorschrift tritt. Darüber hinaus hat der 
Unternehmer alles für eine rechtzeitige 
Anpassung des alten Vertrages getan. 

Übersicht: Kündigungsrechte des Verbrauchers

Vertragsbeendigung, ohne besondere Gründe

Art der Kündigung: ordentliche Kündigung
Kündigungsfrist: bis spätestens zum dritten Werktag eines Monats zum Ende des Monats.

Vertragsbeendigung während der ersten zwei Wochen

❚ ab Einzug in die Einrichtung oder 
❚ ab Aushändigung des Vertrages, wenn dieser erst nach Einzug übergeben wird.  

Art der Kündigung: Kündigung ohne Einhaltung einer Frist 
Kündigungsfrist: zu jedem beliebigen Zeitpunkt

Vertragsbeendigung bei

❚ nicht ausgehändigter Informationsschrift und/oder  
❚ nicht wirksam geschlossenem Vertrag  

Art der Kündigung: Kündigung ohne Einhaltung einer Frist
Kündigungsfrist: zu jedem beliebigen Zeitpunkt

Beendigung des Pflege- oder Betreuungsvertrages wegen Kündigung des Wohnraumvertrages durch den Vermieter 
oder 

Beendigung des Wohnraumvertrages wegen Kündigung des Pflege- und Betreuungsvertrages durch den Pflege
dienst 

Art der Kündigung: besonderes Kündigungsrecht
Kündigungsfrist: nach Zugang der Kündigung des Wohnraumvertrages unverzügliche schriftliche Kündigung 
der anderen Verträge zum Ende des vom Unternehmer gekündigten Vertrages

Kündigung wegen Entgelterhöhung 

Art der Kündigung: besonderes Kündigungsrecht 
Kündigungsfrist: Keine Frist. Kündigung jederzeit zu dem Zeitpunkt, zu dem der Unternehmer das erhöhte Ent
gelt verlangt. 

Vertragsbeendigung wegen Pflichtverletzungen des Unternehmers

Art der Kündigung: außerordentliche Kündigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist 
Kündigungsfrist: unter Angabe der Kündigungsgründe zu jedem beliebigen Zeitpunkt
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Ebenso steht Ihnen als Verbraucher ein beson
deres Kündigungsrecht zu, wenn der Unterneh
mer das Entgelt erhöht. Das Vertragsverhältnis 
kann dann zu dem Zeitpunkt beendet werden, 
zu dem der Unternehmer die höhere Vergütung 
verlangt. 

Wenn Sie mit einem oder mehreren Unterneh
mern zwei oder mehrere getrennte Verträge für 
die Leistungen Wohnraum, Pflege oder Betreu
ung geschlossen haben und diese von einander 
abhängig sind, haben Sie ebenfalls ein beson
deres Kündigungsrecht. Kündigt in einem sol
chen Fall einer der Unternehmer den mit ihm 
geschlossenen Vertrag, haben Sie das Recht, 
unverzüglich nach Erhalt der Kündigung alle 
anderen Verträge zum gleichen Zeitpunkt zu 
kündigen, auch wenn dabei für einzelne Verträge 
die Kündigungsfrist nicht eingehalten wird. 
Darüber hinaus können Sie den Vertrag außer
ordentlich kündigen, wenn der Unternehmer 
seine Vertragspflichten erheblich verletzt und 
Ihnen nicht zuzumuten ist, bis zum Ablauf einer 
Kündigungsfrist in der Einrichtung zu bleiben 
bzw. bis zum Ablauf der Kündigungsfrist wei
terhin Entgelt an den Unternehmer zu zahlen. 
Solche Gründe können vor allem schwere Pfle
gefehler aber auch ständige Verletzungen Ihrer 
Privatsphäre sein. 

Sind für den Wohnraum und die Pflege 
oder Betreuung getrennte Verträge 
geschlossen, muss eine Kündigung 
immer für alle Verträge erfolgen. An
derenfalls besteht die Gefahr, dass Sie 
z. B. nach Kündigung des Wohnraums 
und Auszug aus einer Wohngemein
schaft dem Pflegedienst weiterhin eine 
(um ersparte Aufwendungen gekürzte) 
Vergütung zahlen müssen.

Kündigung durch den Unternehmer
Anders als der Verbraucher, hat der Unterneh
mer kein ordentliches Kündigungsrecht. Er kann 
das Vertragsverhältnis nur dann beenden, wenn 
ein wichtiger Grund vorliegt und ihm die Fort
setzung des Vertragsverhältnisses nicht zuzu
muten ist. DieKündigung muss immer schrift
lich erfolgen. 

In der Vorschrift des WBVG zur Kündigung 
durch den Unternehmer werden verschiedene 
wichtige Gründe aufgezählt, die eine Kündigung 
rechtfertigen. Die Aufzählung ist jedoch nicht 
abschließend. Es können darüber hinaus noch 
andere Gründe für eine Kündigung in Betracht 
kommen. Diese müssen dann aber vergleichbar 
schwerwiegend sein, wie die in der Aufzählung 
genannten. Ein wichtiger Grund liegt nach dem 
Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) jedenfalls im
mer dann vor, wenn dem Unternehmer auch 
unter Berücksichtigung der Interessen des Ver
brauchers nicht zugemutet werden kann, das 
Vertragsverhältnis bis zum Ablauf der Kündi
gungsfrist fortzusetzen. 
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Übersicht: Kündigungsrechte des Unternehmers

Wichtiger Grund: der Betrieb wird eingestellt, wesentlich eingeschränkt oder in seiner Art verändert

Zusätzliche Anforderung: das Festhalten am Vertrag würde für den Unternehmer eine unzumutbare Härte 
bedeuten
Kündigungsfrist: bis zum dritten Werktag eines Monats zum Ende des nächsten Monats 
(z. B. Kündigung spätestens am 3. März 2011 zum 30. April 2011)

Wichtiger Grund: dem Unternehmer ist eine fachgerechte Pflege und Betreuung nicht möglich, 
weil der Verbraucher einen veränderten Hilfe bedarf hat, die angebotene Anpassung von Leistungen aber ablehnt

Zusätzliche Anforderung: Vor Ausspruch der Kündigung
❚ erneutes Angebot an den Verbraucher 
❚ unter Hinweis auf die beabsichtigte Kündigung 
❚ Fristsetzung, bis wann der Verbraucher die Annahme noch erklären kann und 
❚ ein Festhalten am Vertrag ist dem Unternehmer nicht zumutbar 
Kündigungsfrist: Kündigung ohne Einhaltung einer Frist

Wichtiger Grund: im Vertrag wurde ein Ausschluss der Pflicht zur Leistungsanpassung wirksam vereinbart.

Zusätzliche Anforderung: ein Festhalten am Vertrag ist dem Unternehmer nicht zumutbar.
Kündigungsfrist: ohne Einhaltung einer Frist zu jedem beliebigen Zeitpunkt

Wichtiger Grund: grobe Vertragsverletzung durch den Verbraucher
 (z. B. mutwillige Beschädigung oder Zerstörung von Eigentum des Unternehmers)

Zusätzliche Anforderung:
❚ Angabe der Kündigungsgründe 
❚ Festhalten am Vertrag für den Unternehmer nicht zumutbar 
Kündigungsfrist: ohne Einhaltung einer Frist zu jedem beliebigen Zeitpunkt

Wichtiger Grund: der Verbraucher ist
❚ für zwei aufeinander folgende Zahlungstermine mit der Entrichtung des Entgelts oder eines Teils des Entgelts     

in Verzug und 
❚ der offene Betrag übersteigt ein Monatsentgelt oder 
❚ über einen längeren Zeitraum als zwei Zahlungstermine mit der Entrichtung des Entgelts in Verzug  und
❚ der offene Betrag erreicht zwei Monatsentgelte 

Zusätzliche Anforderung:
❚ vor der Kündigung ist eine Zahlungsfrist zu setzen 
❚ auf die beabsichtigte Kündigung muss dabei hingewiesen werden 
Kündigungsfrist: Ohne Einhaltung einer Frist zu jedem beliebigen Zeitpunkt

Wichtiger Grund:  der Verbraucher ist mit Entgelten für den Wohnraum (z. B. bei getrennten Verträgen)
❚ für zwei aufeinander folgende Termine in Verzug 
❚ der offene Betrag übersteigt ein Monatsentgelt oder 
❚ über einen längeren Zeitraum als zwei Termine in Verzug und  
❚ der offene Betrag übersteigt das Entgelt für zwei Monate 

Zusätzliche Anforderung: 
❚ vor der Kündigung ist eine Zahlungsfrist zu setzen 
❚ auf die beabsichtigte Kündigung muss dabei hingewiesen werden 
Kündigungsfrist: Ohne Einhaltung einer Frist zu jedem beliebigen Zeitpunkt

❚ Wichtiger Grund: bei anderen, im Katalog nicht aufgeführten wichtigen Gründen

Zusätzliche Anforderung: ein Festhalten am Vertrag ist dem Unternehmer nicht zumutbar
Kündigungsfrist: bis zum dritten Werktag eines Monats zum Ende des nächsten Monats
(z. B. Kündigung spätestens am 3. Februar 2011 zum 31. März 2011)
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Tod des Verbrauchers
In der Vergangenheit hat es wegen ungenauer 
bzw. sich widersprechender Regelungen im 
alten Heimgesetz und im Elften Buch Sozial
gesetzbuch (SGB XI) immer wieder Auseinan
dersetzungen darüber gegeben, ob der Unter
nehmer mit jedem Bewohner vereinbaren darf, 
dass der Vertrag noch zwei Wochen nach des
sen Tod weiter läuft. 

Das WBVG hat in dieser Frage jetzt Klarheit 
geschaffen. Zunächst gilt der Grundsatz, dass 
das Vertragsverhältnis und damit die Zahlungs
pflicht des Verbrauchers mit seinem Tod enden. 
Andererseits benennt das Gesetz konkret den 
Personenkreis, mit dem der Unternehmer eine 
von dem Grundsatz abweichende Vereinbarung 
im Vertrag treffen darf. 

Es gibt eine gesetzliche Ausnahme von 
dem Grundsatz, dass der Vertrag mit 
dem Sterbetag endet. Sind im Vertrag 
Fristen für die Räumung/Abholung der 
persön lichen Gegenstände des Verstor
benen, zur Dauer der Aufbewahrung 
nicht abgeholter Gegenstände und 
über Kosten für die Aufbewahrung von 
Gegenständen vereinbart worden, haben 
diese Regelungen auch nach dem Tod 
des Verbrauchers weiter Bestand. 

Sie sollten beim Vertragsschluss unbe
dingt darauf achten, dass der Vertrag 
derartige Vereinbarungen enthält. 

Beispiele möglicher vertraglicher Regelungen: 
1.  Wird der Heimplatz nach Beendigung des 

Vertrages nicht geräumt, so ist bis zum 
Tag der Räumung das für Unterkunft und 
Investitionskosten vereinbarte Entgelt zu 
entrichten. Der Heimträger ist in diesem Fall 

berechtigt, nach Ablauf einer von ihm zu 
setzenden angemessenen Nachfrist das Zim
mer zu räumen und die im Zimmer einge
brachten Sachen auf Kosten des Bewohners 
bzw. seiner Erben einzulagern.

2.  Findet nach dem Vertragsende und trotz ei
ner angemessenen vom Heimträger gesetz
ten Nachfrist die Räumung und Abholung 
der persönlichen Sachen des Bewohners 
nicht statt, so kann der Heimträger die Räu
mung und Lagerung der persönlichen Sa
chen auf Gefahr und Rechnung des Bewoh
ners oder seiner Erben veranlassen. 

3.  Nach Beendigung des Vertragsverhältnisses 
hat eine Räumung der Unterkunft innerhalb 
von zwei Tagen zu erfolgen. Nach Ablauf der 
Zwei-Tages-Frist kann die Einrichtung eine an
gemessene Nachfrist setzen. Falls die Sachen 
der Bewohnerin/des Bewohners nicht abgeholt 
worden sind, können sie durch die Einrichtung 
zu Lasten der Bewohnerin/des Bewohners oder 
des Nachlasses eingelagert werden. 

Über die Fortgeltung von Regelungen zur Auf
bewahrung von Gegenständen hinaus, sind vom 
Gesetz abweichende Vereinbarungen über eine 
Fortgeltung des Vertrages ausschließlich für 
den Personenkreis möglich, 

❚❚ der die Kosten für die Wohnraumüberlas
sung sowie die Pflege- oder Betreuungsleis
tungen ausschließlich aus eigenen Mitteln 
finanziert ( so genannte Privatzahler) oder 

❚❚ der zwar Leistungen der Pflegeversicherung 
oder Sozialhilfe bezieht, aber nicht in einem 
klassischen Pflegeheim lebt. 

Ist eine Vereinbarung über die Fortgeltung des 
Vertrags zulässig, beschränkt das Gesetz diese 
auf den Wohnraum und auf einen Zeitraum 
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von bis zu zwei Wochen nach dem Sterbetag. 
Für diesen Zeitraum sind vom Verbraucher die 
anteiligen Wohnraumkosten zu zahlen. 

Das Entgelt für den Wohnraum ist nach dem 
Gesetz wiederum um den Betrag zu kürzen, den 
der Unternehmer in der Zeit einspart, in der der 
Wohnraum nicht mehr genutzt wird (ersparte 
Aufwendungen). Wird der Wohnraum vor Ab
lauf von zwei Wochen wieder belegt, entfällt 
selbstverständlich die Zahlungspflicht insge
samt. 

Beispiele: 
1. Klausel in einem Pflegeheimvertrag:

Mit Bewohnern, die ihre Unterkunft sowie 
ihre pflegerische Versorgung ausschließlich 
aus eigenen Mitteln finanzieren (Privatzah
ler), wird vereinbart, dass das Vertragsver
hältnis im Todesfall für die Dauer von zwei 
Wochen ab dem Todestag fortbesteht. 

Während des Fortgeltungszeitraums ist 
das im Vertrag angegebene Entgelt für die 
Wohnraumüberlassung weiter zu zahlen. 

2.  Klausel in einem Pflege-Wohngemein
schaftsvertrag: 
Es wird vereinbart, dass das Vertragsver
hältnis beim Tod des Bewohners für zwei 
Wochen nach dem Sterbetag fortbesteht. 

Das auf die Überlassung des Wohnraums ent
fallende Entgelt in Höhe von xxx Euro abzüglich 
einer Pauschale für ersparte Aufwendungen in 
Höhe von 25 % ist während der Fortgeltungs
dauer weiter zu zahlen. 

Anforderungen an eine Fortgeltungsver
einbarung über den Tod hinaus

❚❚ Der Verbraucher kommt für die Kosten 
seines Aufenthalts und seiner Versor
gung in der Einrichtung ausschließlich 
aus eigenen Mitteln auf. 

❚❚ Der Verbraucher erhält zwar Leistungen 
der Pflegeversicherung oder eines Sozi
alhilfeträgers, lebt aber nicht in einem 
klassischen Pflegeheim. 

❚❚ Die Fortgeltung überschreitet nicht den 
Zeitraum von zwei Wochen ab dem 
Sterbetag. 

❚❚ Die Fortzahlungspflicht ist auf die Ent
gelt bestandteile für den Wohnraum 
beschränkt. 

❚❚ Die Entgeltbestandteile für den 
Wohnraum reduzieren sich um Aufwen
dungen, die der Unternehmer wegen 
der Nichtbenutzung des Wohnraums 
(tatsächlich) einspart. 
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Leistungsersatz und Umzugskosten

Die im WBVG geregelte Pflicht des Unterneh
mers, dem Verbraucher einen anderen Leis
tungserbringer zu zumutbaren Bedingungen 
nachzuweisen (Leistungsersatz) und ihm ggf. 
Umzugskosten in angemessener Höhe zu er
statten, steht im Zusammenhang mit einer Be
endigung des Vertragsverhältnisses. 

Zumutbar und angemessen sind die Bedin
gungen dann, wenn der Verbraucher in der 
nachgewiesenen Einrichtung oder bei einem 
nachgewiesenen Pflegedienst vergleichbare Be
dingungen hinsichtlich Art, Umfang und Preis 
von Unterkunft und Pflege vorfindet. 

Allein mit dem Nachweis eines Leistungsersat
zes ist der Unternehmer seiner Pflicht nachge
kommen. Ob mit dem anderen Leistungserbrin
ger tatsächlich ein Vertrag zustande kommt 
oder dieser vielleicht nicht einmal freien Wohn
raum anbieten kann, spielt für die Erfüllung der 
Nachweispflicht keine Rolle. 

Die Höhe der Umzugskosten hängen einerseits 
von der Menge der zu transportierenden per
sönlichen Gegenstände und Möbelstücke ab. 
Dadurch entstehende Kosten dürften immer
angemessen sein. Ein weiterer Kostenfaktor ist 

die Entfernung zwischen der bisherigen und der 
neuen Unterkunft. Bei sehr großen Entfernun
gen sind die Umzugskosten entsprechend hoch 
und könnten bei genauerer Prüfung als nicht 
mehr angemessen angesehen werden. In diesem 
Fall müsste der Unternehmer nur einen Teil der 
Kosten erstatten. 

Holen Sie, unabhängig von der Menge 
des Umzugsguts und der Entfernung, auf 
jeden Fall von mehreren Umzugsunter
nehmen Kostenvoranschläge ein. 

Ob Sie einen Leistungsersatz und die Erstattung 
von Umzugskosten letztlich beanspruchen kön
nen, hängt davon ab, ob der Unternehmer die 
Vertragsbeendigung zu vertreten hat. Das ist 
regelmäßig dann der Fall, wenn er schuldhaft 
seine Pflichten aus dem Vertrag in einer Weise 
verletzt hat, dass Ihnen nicht zuzumuten ist, 
den Vertrag bis zum Ablauf der Kündigungsfrist 
fortzuführen. Als Gründe kommen zum Beispiel 
schwere Pflegefehler, Beleidigungen durch den 
Unternehmer oder sein Personal, unzulässige 
freiheitsentziehende Maßnahmen wie das An
bringen von Bettgittern, Fixierungen u. ä. in 
Betracht. 
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Wird ein Vertrag beendet, weil die Einrichtung 
ihren Betrieb einstellt, wesentlich einschränkt 
oder verändert, ist dies ebenfalls dem Unter
nehmer zuzurechnen. Auch in einem solchen 
Fall haben Sie Anspruch auf Leistungsersatz 
und Erstattung angemessener Umzugskosten. 

Haben Sie für die Wohnraumüberlassung und 
die Pflege- oder Betreuungsleitung getrennte 
Verträge mit einem Unternehmer oder mit meh
reren Unternehmern geschlossen, ergeben sich 
unterschiedliche Folgen für den Unternehmer, 
je nachdem 

❚❚ welcher Vertragspartner die Kündigungsini
tiative ergriffen hat und 

❚❚ auf welchen Vertrag sich der wichtige Grund 
zur Kündigung bezieht und welcher Vertrag 
nur als Folge beendet wird. 

Eine ausdifferenzierte gesetzliche Regelung war 
für die Fälle nötig, in denen Wohnraumüberlas

sung und Pflege- oder Betreuungsleistungen 
mit verschiedenen Unternehmern in getrenn
ten Verträgen vereinbart sind. Die Unternehmer 
sollten die Umzugskosten nämlich nur dann 
übernehmen müssen, wenn der Zustand des 
Wohnraums einen wichtigen Kündigungsgrund 
darstellt und eine Beendigung des Vertrages 
über die Pflege und/oder die Betreuung nur 
Folge der Wohnraumkündigung ist. 

Unabhängig von einem Anspruch auf 
Leistungsersatz durch den Unternehmer, 
können Sie sich auch an die Pflege
kasse wenden. Wenn in der stationären 
Pflege ein schwerwiegender Mangel 
festgestellt wurde und dieser Mangel 
nicht kurz fristig behoben werden kann, 
ist die Pflegekasse auf Ihren Antrag hin 
verpflichtet, Ihnen eine andere geeignete 
Pflegeeinrichtung zu vermitteln.
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Übersicht: Leistungsersatz und Umzugskosten

Kündigung 
durch

Vertragsform Wichtiger Grund Pflicht des 
Unternehmers

Bemerkung

Verbraucher Einheitlicher Vertrag 
über Wohnraum und 
Pflege oder Betreuung

Verletzung von Vertragspflich
ten durch den Unternehmer. 
Vertragsfortführung dem 
Verbraucher nicht zumutbar

❚ Leistungsersatz

❚ Erstattung von  
Umzugskosten

Aufforderung zum 
Leistungsersatz vor 
Ausspruch der Kündi
gung ratsam

Verbraucher Getrennte Verträge 
über Wohnraum und 
Pflege oder Betreuung 
mit einem Unter
nehmer

Wichtiger Grund zur Kündi
gung des Wohnraumvertrages. 
Daraus folgt Kündigung des 
Vertrages über Pflege oder 
Betreuung durch Verbraucher 
oder Unternehmer

❚ Leistungsersatz 
❚ Erstattung von  

Umzugskosten

Verbraucher Getrennte Verträge 
über Wohnraum und 
Pflege oder Betreuung 
mit einem Unter
nehmer

Kündigung des Pflege- und/
oder Betreuungsvertrages 
wegen Aufgabe, Einschrän
kung oder Veränderung 
des Betriebes. Daraus folgt 
Kündigung des Wohnraumver
trages durch Verbraucher oder 
Unternehmer 

❚ Leistungsersatz 

Verbraucher Getrennte Verträge 
über Wohnraum und 
Pflege oder Betreuung 
mit zwei oder mehre
ren Unternehmern

Wichtiger Grund zur 
Kündigung des Wohnraums 
gegenüber Unternehmer 
1. Daraus folgt Kündigung 
des Vertrages über Pflege mit 
Unternehmer 2, und zwar ent
weder durch den Verbraucher 
oder Unternehmer 2 

❚ Leistungsersatz 
❚ Erstattung der  

Umzugskosten

Verbraucher kann sich 
aussuchen, von wel
chem Unternehmer er 
den Leistungsersatz 
verlangt, denn diese 
haften als Gesamt
schuldner 

Verbraucher Getrennte Verträge 
über Wohnraum und 
Pflege oder Betreuung 
mit zwei oder mehre
ren Unternehmern

Wichtiger Grund zur 
Kündigung des Vertrages 
über Pflege oder Betreuung 
gegenüber Unternehmer 2. 
Daraus folgt Kündigung des 
Vertrages mit Unternehmer 
1 über Wohnraum, und zwar 
entweder durch den Verbrau
cher oder Unternehmer 1 

❚ Leistungsersatz Verbraucher kann sich 
aussuchen, von wel
chem Unternehmer er 
den Leistungsersatz 
und die Erstattung 
der Umzugskosten 
verlangt, denn diese 
haften als Gesamt
schuldner

Fortsetzung auf der nächsten Seite!
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Fortsetzung von Seite 51

Kündigung 
durch

Vertragsform Wichtiger Grund Pflicht des 
Unternehmers

Bemerkung

Unternehmer Einheitlicher Vertrag 
über Wohnraum und 
Pflege oder Betreuung

Aufgabe, wesentliche Ein
schränkung oder Änderung 
der Art des Betriebes 

❚ Leistungsersatz 
❚ Erstattung von  

Umzugskosten

Unternehmer Getrennte Verträge 
über Wohnraum und 
Pflege oder Betreuung 
mit einem Unter
nehmer

Kündigung des Wohnraums 
wegen Aufgabe, Einschrän
kung oder Veränderung des 
Betriebes – Daraus folgt 
Kündigung des Vertrages über 
Pflege oder Betreuung 

❚ Leistungsersatz 
❚ Erstattung von  

Umzugskosten

Unternehmer Getrennte Verträge 
über Wohnraum und 
Pflege oder Betreuung 
mit einem Unter
nehmer

Kündigung des Pflege- und/
oder Betreuungsvertrages 
wegen Aufgabe, Einschrän
kung oder Veränderung des 
Betriebes – Daraus folgt 
Kündigung des Wohnraum
vertrages durch Unternehmer 
oder Verbraucher 

❚ Leistungsersatz 
❚ Erstattung von  

Umzugskosten

Unternehmer 1 Getrennte Verträge 
über Wohnraum und 
Pflege oder Betreuung 
mit zwei oder mehre
ren Unternehmern 

Kündigung des Wohnraums 
wegen Aufgabe, wesentlicher 
Einschränkung oder Verände
rung des Betriebes – Daraus 
folgt Kündigung des Vertrages 
mit Unternehmer 2 über 
Pflege, und zwar entweder 
durch den Verbraucher oder 
Unternehmer 2 

❚ Leistungsersatz 
❚ Erstattung von  

Umzugskosten

Verbraucher kann sich 
aussuchen, von wel
chem Unternehmer er 
den Leistungsersatz 
und die Erstattung 
der Umzugskosten 
verlangt, denn diese 
haften als Gesamt
schuldner

Unternehmer 2 Getrennte Verträge 
über Wohnraum und 
Pflege oder Betreuung 
mit zwei oder mehre
ren Unternehmern

Kündigung des Pflege- oder 
Betreuungsvertrages wegen 
Aufgabe, wesentlicher Ein
schränkung oder Veränderung 
des Betriebes – Daraus folgt 
Kündigung des Vertrages 
mit Unternehmer 1 über den 
Wohnraum, und zwar entwe
der durch den Verbraucher 
oder Unternehmer 1 

❚ Leistungsersatz Verbraucher kann sich 
aussuchen, von wel
chem Unternehmer er 
den Leistungsersatz 
verlangt, denn diese 
haften als Gesamt
schuldner
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Durchsetzung Ihrer Rechte

Das WBVG enthält ausschließlich vertragsrechtli
che Regelungen und ist dem Zivilrecht zuzuordnen. 

Werden Ihnen vertragliche Rechte und Ansprü
che nicht gewährt oder haben Sie Zweifel an 
der Zulässigkeit vertraglicher Regelungen, ist 
es ratsam, wenn Sie zunächst das Gespräch mit 
dem Unternehmer suchen. 

Unabhängige Beratungsstellen, bei denen Sie 
Unterstützung bekommen oder sich über Ihre 
Rechte informieren können, gibt es noch nicht 
viele. Einige Verbraucherzentralen bieten für die 
Bürgerinnen und Bürger Beratung zu diesem 
speziellen Rechtsgebiet an. Informationen kön
nen Sie hingegen bundesweit bei der Bundesin
teressenvertretung der Nutzerinnen und Nutzer 
von Wohn- und Betreuungsangeboten im Alter 
und mit Behinderung e.V. (BIVA) in Swistal bei 
Bonn erhalten. 

In einigen Bundesländern enthalten die landes
rechtlichen Vorschriften zum Heimrecht Rege
lungen, nach denen es zu einer ordnungsgemäß 
geführten Einrichtung oder Pflegewohnge
meinschaft gehört, dass in den Verträgen die 
Vorschriften des WBVG eingehalten werden. 
Bei Verstößen gegen das WBVG können die 

Aufsichtsbehörden die Unternehmer dann 
auffordern, die notwendigen Änderungen vor
zunehmen. Die individuellen Interessen eines 
einzelnen Bewohners können die Behörden al-
lerdings nicht vertreten oder durchsetzen. 

Ist eine außergerichtliche Einigung bei Streit
fragen nicht möglich, bleibt Ihnen nur der Weg 
zum Gericht, um Ihre Rechte aus dem Vertrags
verhältnis zu verfolgen. Gleiches gilt, wenn ge
prüft werden soll, ob eine Regelung im Vertrag 
überhaupt rechtmäßig ist. Die Amts- oder Land
gerichte sind zuständig für alle Streitigkeiten, 
die im Zusammenhang mit den Verträgen zur 
Wohnraumüberlassung und Pflege oder Betreu
ung stehen. Die Rechtmäßigkeit von Vertrags
klauseln kann aber auch schon geprüft werden, 
bevor es in einem konkreten Einzelfall zu einer 
Auseinandersetzung zwischen einem Verbrau
cher und dem Unternehmer kommt. 

Sozusagen vorbeugend können nach dem Un
terlassungsklagengesetz (UKlaG) u. a. Verstöße 
gegen Verbraucherrechte durch Regelungen 
in Musterverträgen verfolgt werden. Muster
verträge sind solche Verträge, die von einem 
Unternehmer für eine Vielzahl von Fällen vor
formuliert sind und damit dem Verbraucher ein
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seitig auferlegt werden. Solche Verträge werden 
üblicherweise auch von Trägern oder Inhabern 
von Pflegeeinrichtungen und Pflegediensten 
verwendet. Die in solchen Musterverträgen 
enthaltenen Klauseln können nach dem Recht 
der Allgemeinen Geschäftsbedingungen darauf 
überprüft werden, ob sie zulässig sind. 

Enthalten Verträge unzulässige Klauseln, kann 
die Einrichtung bzw. der Unternehmer aufge
fordert werden, diese Klauseln künftig nicht 
mehr zu verwenden und zu erklären, dass er die 
beanstandeten Klauseln künftig nicht mehr ver
wenden wird (Abmahnverfahren). 

Gibt der Unternehmer die Unterlassungser
klärung nicht ab, kann Klage erhoben werden, 
damit ein Gericht die Verwendung der unzuläs
sigen Klauseln untersagt. 

Abmahnverfahren und Unterlassungsklagen 
können nur Stellen führen, die eine entspre
chende staatliche Zulassung dafür haben. Eine 
solche Befugnis haben unter anderem der Ver
braucherzentrale Bundesverband e. V. und die 
einzelnen Verbraucherzentralen in den Bundes
ländern.
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Anhang: Erläuterung von Begriffen

Art, Inhalt und Umfang von Pflege- und 
Betreuungsleistungen
Art stationäre Pflege: 

z. B. Unterkunft, Verpflegung, Pflege und 
Betreuung, Umlage Investitionsaufwen
dungen 
ambulante Pflege: 
Grundpflege, Hauswirtschaft, evtl. Betreu
ung Einrichtungen der Behindertenhilfe: 
Wohnen, Verpflegung, Maßnahmeleistungen. 

Inhalt stationäre Pflege z. B.
Unterkunft: Einbettzimmer mit eigenem 

Bad und WC, Reinigung, Wäsche
versorgung, Strom, Wasser, Heizung, 
Außenanlagen

 Verpflegung: Zubereitung von Speisen 
nach ernährungswissenschaftlichen 
Erkenntnissen, Tee und Mineralwasser, 
Diätkost 

Pflege und Betreuung: Hilfe bei der 
Körperpflege, Ernährung und Mobilität, 
Hilfe bei Behördengängen, Gestaltung 
des Alltags usw. 

ambulante Pflege z. B.
Grundpflege: große Morgentoilette, Hilfe 

bei Ausscheidungen, Hilfe bei der Nah
rungsaufnahme, 

Hauswirtschaft: Unterhaltsreinigung des 
Wohnraums, Wäscheversorgung 

Einrichtungen der Behindertenhilfe z. B. 
Wohnen: Einzel- oder Doppelzimmer, 
Gemeinschaftsräume, 

Wohngruppenprinzip, Wäscheversorgung
Verpflegung: Mitwirkung des Bewohners 

bei Zubereitung, Training der Selbstver
sorgung 

Maßnahmen: z. B. Alltagskompetenz/
lebenspraktischer Bereich, körperliches 
Wohlbefinden/Gesundheit, soziale 
Kompetenz

Umfang stationäre Pflege
Unterkunft: z. B. Badreinigung täglich, 

Wohnraum wöchentlich, Fenster vier
teljährlich 

Verpflegung: 3 Hauptmahlzeiten und 2 
Zwischenmahlzeiten, Mineralwasser 
und Tee den ganzen Tag 

ambulante Pflege
Große Morgentoilette: z. B. täglich – bein

haltet Hilfe beim Aufstehen, Entkleiden 
und Ankleiden, Ganzkörperwäsche usw. 

Hauswirtschaft: z. B. Reinigung der Räume 
des Bewohners zweimal wöchentlich, 

| 55

 

-

-

  

-

 

-

 

-

 
  

-

 
-



Wäscheversorgung wöchentlich, ein
mal wöchentlich einkaufen 

Einrichtungen der Behindertenhilfe
Alltagskompetenz: z. B. Umgang mit Geld, 

Übernahme häuslicher Pflichten 
Körperliches Wohlbefinden: Körper- und 

Intimpflege, Toilettentraining, Ein
schätzung des eigenen Befindens

soziale Kompetenz: z. B. Verhaltens- und 
Umgangsformen im Zusammenleben, 
Wahrnehmung eigener Wünsche und 
Interessen 

Ausbildungspauschale/Ausbildungsplatz
umlage: Nach dem Altenpflegegesetz sollen 
Einrichtungen und Dienste, die Altenpfleger 
und Altenpflegerinnen in der Praxis ausbil
den, die Ausbildungsvergütungen refinanziert 
bekommen. 
In den meisten Bundesländern werden dazu 
die Ausbildungskosten ausschließlich auf 
die Pflegebedürftigen umgelegt, die in der 
jeweiligen ausbildenden Einrichtung leben. 
Bundesländer wie Baden-Württemberg und 
Rheinland-Pfalz haben ein Umlageverfahren 
eingeführt, bei dem von allen Diensten und 
Einrichtungen ein Umlagebetrag erhoben 
wird, der dann wiederum den Pflegebedürfti
gen berechnet wird. 

berechtigtes Interesse: Gemeint ist damit 
ein ganz persönliches oder auch wirtschaft
liches Interesse, das eine Person mit einer 
Handlung oder einer Forderung verfolgt. Zu 
beachten ist aber immer, dass dadurch nicht 
gleichzeitig die zu wahrenden Rechte eines 
anderen unverhältnismäßig verletzt oder 
eingeschränkt werden. 
Im hier verwendeten Zusammenhang ist 
gemeint, dass der Unternehmer ein wirt
schaftliches Interesse an der Beendigung des 
Vertragsverhältnisses hat und der Verbrau

cher durch die Vertragsbeendigung nicht 
unverhältnismäßig benachteiligt wird. 

Eingliederungshilfe: Im Zusammenhang mit 
dieser Broschüre sind als Eingliederungshilfe 
die Leistungen gemeint, die die Sozialhilfe 
Menschen mit Behinderung in einer Einrich
tung der Behindertenhilfe gewährt, um sie 
bei der Eingliederung in Beruf und Gesell
schaft zu fördern. 

Expertenstandards: siehe Stand fachlicher 
Erkenntnisse

Einrichtung der Behindertenhilfe: In diesen 
Einrichtungen stehen die berufliche und 
soziale Eingliederung, die schulische und 
berufliche Ausbildung oder die Erziehung von 
Menschen mit Behinderung im Vordergrund. 
Die ebenfalls notwendigen Pflegeleistungen 
treten in den Hintergrund. 

Entgelt, angemessen: Angemessen meint in 
diesem Zusammenhang eine Ausgewogenheit 
zwischen Preis und Leistung. Eingang in den 
Preis finden dabei Kosten und Aufwendun
gen, die für eine vertragsgemäße und sachge
rechte Leistungserbringung erforderlich sind. 
Kostenbestandteile Pflege: Vergütung des 

Pflegepersonals, Kosten für die Auszubil
denden in der Pflege (mit Ausnahme von 
Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, 
wo die Ausbildungsvergütungen gesondert 
ausgewiesen werden), Pflegedienstleitung, 
pflegerischer Sachaufwand 
(z. B. Einmalhandschuhe), die Hälfte der 
Kosten für Verwaltung, Wäscheversor
gung, Zimmer- und Gebäudereinigung, 
Wäscherei, Energiekosten u. a. 

Kostenbestandteile Unterkunft: z. B. 
Haustechnik, Gartenpflege, die Hälfte der 
Kosten für Verwaltung, Wäscheversor
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gung, Zimmer- und Gebäudereinigung, 
Wäscherei, Energiekosten, Gemeinschafts
veranstaltung 

Kostenbestandteile Verpflegung: Nahrungs
mittel, Getränke, Diätkost, Kaffee und Kuchen 

Frankfurter Tabelle: Die »Frankfurter 
Tabelle« ist vom Landgericht Frankfurt 
entwickelt worden. In ihr findet man An
haltspunkte für die Minderung des Reise
preises. Abhängig von Art und Umfang der 
Reisemängel zeigt ein Prozentsatz, wie viel 
Prozent vom Reisepreis für eine Minderung 
als Richtschnur in Betracht kommen. 

Beispiel für Abschläge bei mangelhafter 
Verpflegung 
Mangel Reduzierung des Preises um
Vollkommener Ausfall 50 %
eintönige Speisen 5 %
Nicht genügend warme Speisen 10 %
Verdorbene (ungenießbare) Speisen 20–30 %
Verschmutzte Tische 5–10 %
Verschmutztes Geschirr, Besteck 10–15 %

Gesamtnote (Qualitätsprüfung): Die 
Qualität der Leistungen von Pflegeeinrichtun
gen wird mit Schulnoten von sehr gut (1,0) 
bis mangelhaft (5,0) bewertet. Es gibt eine 
Vielzahl von Kriterien, die einzeln benotet 
werden. Die einzelnen Noten werden in 
Bereichsnoten für verschiedene Qualitäts
bereiche und zu einer Gesamtnote zusam
mengefasst. Ausführlicher wird das Thema 
in der Broschüre der Verbraucherzentralen 
»Noten für Pflegeheime – Gebrauchsanwei
sung für den Umgang mit Qualitätsberichten« 
behandelt. 

Hilfe in Einrichtungen: In der Broschüre 
wird von »Hilfe in Einrichtungen« gesprochen, 
wenn die Leistungen der Hilfe zur Pflege oder 

der Eingliederungshilfe in einer stationären 
Einrichtung erbracht werden. Dabei wurde 
nicht unterschieden, ob die Leistungen in 
einer Einrichtung der Behindertenhilfe oder 
in einer Pflegeeinrichtung gewährt werden. 

Hilfe zur Pflege: Die Hilfe zur Pflege ist eine 
Leistung der Sozialhilfeträger für pflege
bedürftige Menschen, deren Einkommen 
einschließlich der Leistungen der Pflege
versicherung nicht ausreicht, um die für sie 
notwendigen Hilfeleistungen bei der Grund
pflege und der Hauswirtschaft zu finanzieren. 
Hilfe zur Pflege wird auch Personen gewährt, 
die keine Leistungen der Pflegeversicherung 
bekommen, weil ihr Hilfebedarf unterhalb der 
Pflegestufe I liegt und sie benötigte Hilfe
leistungen nicht aus eigenem Einkommen 
finanzieren können. 

Integrierte Versorgung: Der Begriff »Inte
grierte Versorgung« steht für eine Vernet
zung zwischen den einzelnen medizinischen 
Versorgungssektoren.

Für eine solche Vernetzung können Pflegeein
richtungen z. B. mit Ärzten, Krankenhäusern, 
medizinischen Versorgungszentren oder auch 
Reha-Einrichtungen Verträge schließen, um 
bei der medizinischen und pflegerischen Ver
sorgung der Pflegebedürftigen zu kooperieren.

Investitionsaufwendungen: Hierzu gehören 
z. B. Aufwendungen für
❚❚ Mieten
❚❚ Kauf eines Gebäudes (nicht aber einer 

Grundstücks)
❚❚ An- oder Neubauten
❚❚ Sanierung von Altbauten
❚❚ Anschaffung von Fahrzeugen
❚❚ Kauf technischer Ausstattungen

(z. B. EDV-Anlage)
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❚❚ Anschaffung von Möbeln
❚❚ laufende Instandhaltung von technischem 

Gerät und Gebäude
❚❚ Zinsen für aufgenommene Kredite zur 

Finanzierung der Investitionen

Klassisches Pflegeheim: Das klassische 
Pflegeheim ist eine Einrichtung, in dem 
Pflegebedürftige
1.  unter ständiger Verantwortung einer 

ausgebildeten Pflegefachkraft gepflegt 
werden, 

2.  ganztägig (vollstationär) oder nur 
tagsüber oder nur nachts (teilstationär) 
aufgenommen und verpflegt werden. 

Kurzzeitpflegeeinrichtung: Hierbei handelt 
es sich um eine vollstationäre Pflegeeinrich
tung, die Pflegebedürftige vorübergehend 
aufnimmt. Will man für den Aufenthalt in 
einer solchen Einrichtung Leistungen der 
Pflegeversicherung in Anspruch nehmen, 
muss die Einrichtung einen Versorgungsver
trag mit den Pflegekassen geschlossen haben. 

leicht verständliche Sprache: beinhaltet 
u. a., dass 
❚❚  der Text sich auf die notwendigen Infor

mationen beschränkt, 
❚❚  Informationen durch Bilder unterstützt 

werden, 
❚❚  Texte in Absätze unterteilt und eine grö

ßere Schrift als normal verwendet wird, 
❚❚ Fremdwörter, Fachwörter oder lange 

Wort zusammensetzungen nicht verwen
det werden, 

❚❚ auf abstrakte Begriffe möglichst verzichtet 
wird. Ansonsten werden diese erklärt und 
evtl. mit Beispielen anschaulich gemacht, 

❚❚ Abkürzungen bei der ersten Verwendung 
ausgeschrieben werden, 

❚❚ die Sätze nicht zu lang sind, 

❚❚  jeder Satz möglichst nur eine Aussage 
enthält, 

❚❚ nicht immer wieder von einer Textstelle 
auf eine andere verwiesen wird. 

palliativmedizinische Versorgung: Nach 
der Definition der Weltgesundheitsorgani
sation versteht man unter Palliativmedizin 
die ganzheitliche Behandlung von Patienten, 
die wegen einer weit fortgeschrittenen und 
weiter voranschreitenden schweren Erkran
kung eine begrenzte Lebenserwartung haben. 
Bei einer Palliativversorgung steht nicht die 
Behandlung der Krankheit im Vordergrund. 
Vielmehr dient sie dem Ziel, durch Linderung 
von Symptomen und Leiden die Lebensqua
lität und Selbstbestimmung schwerstkranker 
Menschen zu erhalten, zu fördern und zu 
verbessern, um ihnen ein menschenwürdiges 
Leben bis zum Tod zu ermöglichen. 

Pflegevergütung: ist die »leistungsgerechte 
Vergütung für allgemeine Pflegeleistungen«. 
In stationären Einrichtungen umfasst sie 
auch die Vergütung für die medizinische 
Behandlungspflege und für die soziale 
Betreuung. 

private Pflegepflichtversicherung: Privat 
krankenversicherte Personen sind nach dem 
Pflegeversicherungsgesetz verpflichtet, sich 
bei einem privaten Versicherungsunterneh
men für den Fall der Pflegebedürftigkeit ab
zusichern. Die Leistungen entsprechen denen 
der sozialen Pflegeversicherung. 
Die private Pflegepflichtversicherung ist zu 
unterscheiden von der privaten Pflegezusatz
versicherung. 

Privatzahler: Gemeint sind hier Personen, die 
keinerlei Leistungen der Pflegeversicherung 
oder eines Sozialhilfeträgers erhalten, son
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dern sämtliche Kosten für Unterkunft, Pflege, 
Betreuung, Verpflegung etc. aus eigenen 
Mitteln finanzieren. 

Qualitätsprüfung: Durch die Prüfungen soll 
festgestellt werden, ob die von den Pfle
gekassen zugelassenen Einrichtungen und 
Dienste die im Elften Buch Sozialgesetzbuch 
(SGB XI) aufgestellten Anforderungen an 
Leistungen und Qualität auch tatsächlich 
erfüllen. Mit der Prüfung beauftragen die 
Pflegekassen den Medizinischen Dienst der 
Krankenversicherung oder von den Landes
verbänden der Pflegekassen beauftragte 
Sachverständige. Nach den gesetzlichen Vor
gaben muss jede Einrichtung jährlich geprüft 
werden. Die Prüfungen sollen grundsätzlich 
unangemeldet erfolgen. 
Darüber hinaus werden auch Qualitätsprü
fungen nach heimrechtlichen Vorschriften 
der Bundesländer durch die zuständigen Auf
sichtsbehörden durchgeführt. Die Ergebnisse 
der Prüfungen werden veröffentlicht und 
müssen in den Einrichtungen ausgehängt 
werden. 

Rechtshängigkeit der Räumungsklage: 
Geht eine Klage beim Gericht ein, ist sie an
hängig. Das Gericht stellt dann die Klage dem 
Beklagten zu. Sobald die Klageschrift bei ihm 
eingegangen ist, ist sie rechtshängig. 

rechtzeitig: Ob eine vorvertragliche Infor
mation rechtzeitig vorgelegen hat, ist danach 
zu beurteilen, ob der Verbraucher unter Be
rücksichtigung seiner persönlichen Situation 
genügend Zeit hatte, die Informationen vor 
Vertragsschluss in Ruhe zu lesen und sich mit 
Angehörigen oder Dritten zu beraten. Eine 
Aushändigung 14 Tage vor Vertragsschluss 
wird im Normalfall als rechtzeitig anzusehen 
sein. 

soziale Pflegeversicherung: Die den 
gesetzlichen Krankenkassen angegliederte 
Pflegeversicherung wird als soziale Pflegever
sicherung bezeichnet. Hier sind Personen ver
sichert, die Pflichtmitglieder oder freiwillige 
Mitglieder einer gesetzlichen Krankenkasse 
sind. 

Stand fachlicher Erkenntnisse: Der Stand 
fachlicher Erkenntnisse ist kein starrer Zu
stand. Fachliche Erkenntnisse entwickeln sich 
vielmehr laufend fort. 
Aussagen, was dem Stand fachlicher Erkennt
nisse zu einem bestimmten Zeitpunkt ent
spricht, findet man z. B. in den bisher für sieben 
Bereiche entwickelten Expertenstandards. 
Derartige Standards wurden vom Deutschen 
Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der 
Pflege (DNQP) entwickelt, in dem sich bun
desweit Fachleute aus der Pflege zusammen
geschlossen haben. Vorrangiges Ziel ist die 
Verbesserung und Sicherstellung der Qualität 
in der Pflege. Entwickelt wurden bisher 
Expertenstandards
❚❚ zur Vermeidung von Druckgeschwüren
❚❚ zum Entlassungsmanagement in der 

Pflege 
❚❚ zum Schmerzmanagement in der Pflege
❚❚ zur Vermeidung von Stürzen
❚❚ zur Förderung der Harnkontinenz 
❚❚ zur Pflege von Menschen mit chronischen 

Wunden 
❚❚ zum Ernährungsmanagement zur Si

cherstellung und Förderung der oralen 
Ernährung in der Pflege 

Für die Zukunft wurde ein besonderes Ver
fahren festgelegt, nach denen die Exper
tenstandards entwickelt und veröffentlicht 
werden müssen. 

Darüber hinaus werden auch in den Landes
gesetzen zur Regelung des »Heimrechts« An
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forderungen an die sach- und fachgerechte 
Versorgung gestellt. In Verordnungen werden 
ferner Vorgaben zur Größe und Ausstattung 
des Wohnraums wie auch zur Qualifikation 
des einzusetzenden Personals gemacht. Im 
Brandenburgischen Pflege- und Betreuungs
wohngesetz wird u. a. ausgeführt: 

»Der Leistungsanbieter ist verpflichtet,
❚❚ einen ausreichenden Infektionsschutz 

sicherzustellen, 
❚❚ einen ordnungsgemäßen Umgang mit 

Medikamenten zu gewährleisten, 
❚❚ eine angemessene hauswirtschaftliche 

Versorgung zu leisten oder vorzuhalten, 
soweit diese Leistung vertraglich verein
bart ist, 

❚❚ die Leistungen unter Wahrung der kul
turellen, geschlechtlichen und sexuellen 
Identität der Bewohnerinnen und Bewoh
ner zu erbringen, 

❚❚ Vorkehrungen für die Wahrung der 
Selbstbestimmung bei zunehmendem 
Unterstützungsbedarf der Bewohnerinnen 
und Bewohner in krankheitsbedingten Kri
sensituationen und im Sterben zu treffen.« 

überörtlicher Träger der Sozialhilfe: In den 
Ausführungsbestimmungen der Bundesländer 
zum Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB 
XII) werden die überörtlichen Sozialhilfeträger 
bestimmt. Je nach Landesrecht sind daher ent
weder das Land selbst oder aber auch Kommu
nalverbände zuständig. Sie nehmen Aufgaben 
von überregionaler Bedeutung und besonderer 
finanzieller Tragweite wahr. Hauptsächlich 
zuständig sind sie für die Bereiche 
❚❚ Eingliederungshilfe für behinderte Men

schen 
❚❚ Hilfe zur Pflege
❚❚ Hilfe für Menschen mit besonderen sozia

len Schwierigkeiten 

unverzüglich: Hierbei handelt es sich um einen 
unbestimmten Rechtsbegriff, der umgangs
sprachlich üblicherweise als »sofort« verstanden 
wird. Im Rechtssinne meint unverzüglich, dass 
man eine notwendige Handlung vornimmt, 
sobald es keine Hinderungsgründe gibt. 

Versorgungsvertrag: Mit dem Abschluss 
eines Versorgungsvertrages mit den Pflege
kassen wird eine stationäre Pflegeeinrichtung 
oder ein ambulanter Pflegedienst zugelassen, 
um zu Lasten der Pflegekasse die pflegerische 
Versorgung der Versicherten zu erbringen. 
Der Versorgungsvertrag regelt die Bedin
gungen und Anforderungen, zu denen eine 
Einrichtung oder ein Dienst die Leistungen zu 
erbringen hat, um einen Vergütungsanspruch 
gegenüber der Pflegekasse zu haben. 

wirtschaftlich verbundene Unternehmer:
Rechtlich selbstständige Unternehmen, die 
finanziell oder vertraglich miteinander ver
bunden/verflochten sind. Am bekanntesten 
ist eine derartige Verbundenheit zwischen 
Mutter- und Tochtergesellschaften. Sie ist 
aber auch zwischen anderen Unternehmen 
möglich. Berufen sich zwei oder mehrere 
Unternehmer darauf, nicht wirtschaftlich 
verbunden zu sein, um mit ihren Verträgen 
nicht dem WBVG zu unterliegen, müssen sie 
dies nachweisen. 

Wohnraum, geeigneter Zustand: Damit sich 
der Wohnraum zum vertragsgemäßen Ge
brauch eignet, muss er sich z. B. ausreichend 
beheizen lassen, Strom- wie auch Warm- und 
Kaltwasserversorgung müssen funktionieren, 
Türen und Fenster müssen sich ordentlich 
schließen lassen. Der Raum darf auch an
sonsten keine Schäden wie z. B. Feuchtigkeit, 
Schimmelbildung u. ä. aufweisen, die seine 
Nutzung einschränken.
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Zentrales Servicetelefon:
Unter der Nummer 0180-5-797777 (14 Cent/Min aus dem 
deutschen Festnetz, Mobilfunkpreis maximal 42 Cent/Min.) können 
montags bis freitags von 9 bis 16 Uhr Beratungstermine vereinbart 
werden. Außerdem wird über Anschriften, Öffnungszeiten und 
Leistungen der Verbraucherzentrale Sachsen informiert.

Beratungstelefon:
0900-1-797777
(1,24 Euro/Min. aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk ggf. 
abweichend) montags, mittwochs, donnerstags 10 bis 12 und 
13 bis 16 Uhr.

Verteilerhinweis:
Diese Informationsschrift wird von der Sächsischen Staatsregierung 
im Rahmen ihrer verfassungsmäßigen Verpflichtung zur Information 
der Öffentlichkeit herausgegeben. Sie darf weder von Parteien noch 
von deren Kandidaten oder Helfern im Zeitraum von sechs Monaten 
vor einer Wahl zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden. 
Dies gilt für alle Wahlen.
Missbräuchlich ist insbesondere die Verteilung auf Wahlveranstal
tungen, an Informations ständen der Parteien sowie das Einlegen, 
Aufdrucken oder Aufkleben parteipolitischer Infor mationen oder 
Werbemittel. Untersagt ist auch die Weitergabe an Dritte zur 
Verwendung bei der Wahlwerbung. Auch ohne zeitlichen Bezug zu 
einer bevorstehenden Wahl darf die vorliegende Druckschrift nicht  
so verwendet werden, dass dies als Parteinahme des Heraus gebers 
zugunsten einzelner politischer Gruppen verstanden werden könnte.
Diese Beschränkungen gelten unabhängig vom Vertriebsweg, also 
unabhängig davon, auf welchem Wege und in welcher Anzahl diese 
Informationsschrift dem Empfänger zugegangen ist. Erlaubt ist es 
jedoch den Parteien, diese Informationsschrift zur Unterrichtung ihrer 
Mitglieder zu verwenden.

Copyright:
Diese Veröffentlichung ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, 
auch die des Nachdruckes von Auszügen und der fotomechanischen 
Wiedergabe, sind dem Herausgeber vorbehalten.
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